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 1. Hauptstück 
 Allgemeine Bestimmungen 

 
Geltungsbereich 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Errichtung und die Organisation der Vertretung der Studierenden an 
folgenden Bildungseinrichtungen: 
1. den Universitäten gemäß § 6 des Universitätsgesetzes 2002, BGBl. I Nr. 120, 
2. (entfällt)  
3. der Universität für Weiterbildung Krems gemäß §§ 1 und 2 des DUK-Gesetzes 2004, BGBl. I Nr. 22, 
4. den öffentlichen und mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pädagogischen Akademien, 
5. den mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Religionspädagogischen Akademien, 
6. den öffentlichen und mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Berufspädagogischen Akademien, 
7. den Land- und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen Akademien,  
8. den Fachhochschul-Studiengängen. 
 (2) Die Einrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1 werden im folgenden als Universitäten bezeichnet. 
 (3) Die Einrichtungen gemäß Abs. 1 Z 4 bis 7 werden im folgenden als Akademien bezeichnet. 
 (4) Die Einrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1 bis 8 werden im folgenden als Bildungseinrichtungen bezeich-
net. 
 (5) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese 
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 
 (6) Soweit dieses Bundesgesetz auf die Bundesministerin oder den Bundesminister oder das Bundesmi-
nisterium Bezug nimmt, wird die Zuständigkeit der Bundesministerin oder des Bundesministers oder des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur begründet. 
 

Errichtung der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und der Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 

§ 2. (1) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und die Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaften an den Universitäten sind Körperschaften öffentlichen Rechts und verwalten ihre Ange-
legenheiten im Rahmen dieses Bundesgesetzes selbst. 
 (2) Sie sind errichtet, um die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und ihre Mitglieder zu fördern. 
 
 

2. Hauptstück 
Arten der Vertretungseinrichtungen 

 
1. Abschnitt 

Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
 

 Mitglieder und Aufgaben der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
§ 3. (1) Der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft gehören die ordentlichen und die 
außerordentlichen Studierenden an allen Bildungseinrichtungen an. 
 (2) Der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft obliegt die Vertretung der allgemei-
nen und studienbezogenen Interessen ihrer Mitglieder insbesondere gegenüber staatlichen Behörden und 
Einrichtungen sowie universitären Organen und Organen der Bildungseinrichtungen, soweit diese Interessen 
nicht ausschließlich eine Universität betreffen. 
 (3) Der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft obliegt es innerhalb ihrer Zuständig-
keit, insbesondere den staatlichen Behörden, den jeweils zuständigen Bundesministerinnen und Bundesmi-
nistern, den universitären Organen, den Organen der Bildungseinrichtungen und den gesetzgebenden Kör-
perschaften Gutachten und Vorschläge über Angelegenheiten der Studierenden, des Universitätswesens und 
des Bildungswesens im Bereich der Bildungseinrichtungen zu erstatten. 
 (4) Die jeweils zuständigen Bundesministerinnen und Bundesminister haben Gesetzesentwürfe, die Ange-
legenheiten von Studierenden betreffen, vor ihrer Vorlage an die Bundesregierung und Verordnungen dieser 
Art vor ihrer Erlassung der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft unter Gewährung 
einer angemessenen Frist zur Begutachtung zu übermitteln. 
 



HSG – S. 4 

Rechte und Pflichten der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
§ 4. (1) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und die in den Universitätsvertretun-
gen vertretenen wahlwerbenden Gruppen, die berechtigt sind, Studierendenvertreterinnen und Studierenden-
vertreter in die Bundesvertretung zu entsenden, haben das Recht, Veranstaltungen an allen Bildungseinrich-
tungen durchzuführen. Solche Veranstaltungen sind, sofern sie an einer Universität abgehalten werden, der 
Rektorin oder dem Rektor, sofern sie an einer Akademie abgehalten werden, der Direktorin oder dem Direk-
tor, sofern sie an einem Fachhochschul-Studiengang abgehalten werden, der Studiengangsleiterin oder dem 
Studiengangsleiter, in allen anderen Fällen der Leiterin oder dem Leiter der jeweiligen Bildungseinrichtung 
mindestens 72 Stunden vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen. Bei Unterlassung der fristgerechten An-
zeige geht das Recht auf Durchführung dieser Veranstaltung verloren. Das jeweils zuständige Organ be-
stimmt, welche Räume für welchen Zeitraum für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Ver-
anstaltungen sind grundsätzlich öffentlich, jedoch kann der Zutritt erforderlichenfalls auf Angehörige der 
jeweiligen Bildungseinrichtung eingeschränkt und mit einer den räumlichen Verhältnissen entsprechenden 
Zahl begrenzt werden. Das jeweils zuständige Organ kann eine Veranstaltung innerhalb von 48 Stunden nach 
der Anzeige untersagen, wenn ihre Durchführung insbesondere im Hinblick auf das Fehlen geeigneter Räu-
me nur unter Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes sichergestellt werden könnte. 
 (2) Die Begrenzung des Zutritts zu Veranstaltungen und die Untersagung von Veranstaltungen hat durch 
Bescheid des jeweiligen in Abs. 1 genannten Organs zu erfolgen. Gegen diesen Bescheid ist an Universitäten 
die Berufung an den Senat der betreffenden Universität zulässig. 
 (3) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und und die in den Universitätsvertre-
tungen vertretenen wahlwerbenden Gruppen, die berechtigt sind, Studierendenvertreterinnen und Studieren-
denvertreter in die Bundesvertretung zu entsenden, haben das Recht, an den von den in Abs. 1 genannten 
Organen zur Verfügung gestellten Plakatflächen Informationen anzubringen und an den Bildungseinrichtun-
gen Informationsmaterial zu verteilen. Bei der Verteilung von Informationsmaterial in Hörsälen ist darauf zu 
achten, daß dadurch der Lehr- und Prüfungsbetrieb nicht beeinträchtigt wird. 
 (4) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ist zur Führung des Bundeswappens 
im Sinne des Wappengesetzes, BGBl. Nr. 159/1984, berechtigt. 
 

Evidenz der Mitglieder der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
§ 4a. (1) Auf der Grundlage der Evidenz der Studierenden hat die Rektorin oder der Rektor der Österreichi-
schen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden, über 
Antrag auch auf elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat 
Angaben über Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Stu-
dienort und Heimatort und, wenn vorhanden, die E-Mail-Adresse, sowie über die Zulassung zum Studium zu 
enthalten.  
 (2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft in jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden an den Akademien, über Antrag auch 
auf elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat Angaben 
über Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Studienort und 
Heimatort sowie über die Angehörigkeit zur jeweiligen Akademie zu enthalten. 
 (3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft in jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden an den Fachhochschul-Studien-
gängen, über Antrag auch auf elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses 
Verzeichnis hat Angaben über Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, 
Anschrift am Studienort und Heimatort sowie über die Angehörigkeit zum jeweiligen Fachhochschul-
Studiengang zu enthalten. 
 (4) Die Rektorin oder der Rektor hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in 
jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden an der Universität für Weiterbildung Krems über Antrag 
auch auf elektronischen Datenträgern, ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat Anga-
ben über Namen, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Studienort 
und Heimatort und, wenn vorhanden, die E-Mail-Adresse, sowie über die Angehörigkeit zur jeweiligen Bil-
dungseinrichtung zu enthalten. 
 (5) Die Erhalter der Bildungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 bis 8 haben der Bundesministerin oder 
dem Bundesminister die Daten gemäß Abs. 2 bis 4 ab dem Ende der für die Durchführung der Aufnahmen 
bzw. Meldung der Fortsetzung der Studien an diesen Bildungseinrichtungen festgelegten Fristen (zB Inskrip-
tionsfrist oder Zulassungsfrist) ehestmöglich zur Verfügung zu stellen. 
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 (6) Die entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe von Daten und Datenträgern an Dritte ist eine Ver-
waltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestim-
mungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 

 Infrastruktur der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
§ 5. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Räume zur Verfügung zu stellen. 
 (2) Nach Maßgabe des jeweiligen Bundesfinanzgesetzes hat die Bundesministerin oder der Bundesminis-
ter überdies in der Höhe von 5 bis 10 vH der Gesamtsumme der Studierendenbeiträge des jeweiligen Stu-
dienjahres (§ 29 Abs. 2 und 3) Beiträge zum Verwaltungsaufwand der Österreichischen Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft, zur Schulung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern sowie zur 
fachlichen Information der Studierenden zu leisten. 
 

 Organe der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
§ 6. (1) Die Organe der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft sind: 
1.  die Bundesvertretung der Studierenden, 
2.  die Wahlkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft. 
 (2) Die Funktionsperiode der Bundesvertretung beginnt jeweils mit dem der Wahl folgenden 1. Juli und 
endet mit 30. Juni des zweiten darauffolgenden Jahres. Die Wahlkommission ist auf Dauer eingerichtet. 
 (3) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, ist für einen Beschluß eines Organs die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Diesfalls gilt ein 
Antrag als angenommen, wenn er die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erlangt hat. Eine 
Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene Stimme. 
 

 Bundesvertretung der Studierenden 
§ 7. (1) Der Bundesvertretung der Studierenden mit Sitz in Wien gehören an: 
1.  Mandatarinnen und Mandatare gemäß § 35a mit Stimmrecht; 
2.  die Referentinnen und Referenten der Bundesvertretung mit beratender Stimme und Antragsrecht für die 

Angelegenheiten ihres Referates; 
3.  die Vorsitzenden der Universitätsvertretungen der Studierenden mit beratender Stimme und Antragsrecht, 
4. die Vorsitzenden der Akademievertretungen von Akademien mit mindestens 200 Studierenden mit bera-

tender Stimme und Antragsrecht, 
5. die Vorsitzenden der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen von Fachhochschul-Studiengängen mit 

mindestens 200 Studierenden mit beratender Stimme und Antragsrecht. 
 (2) Die Bundesvertretung hat mit Zweidrittelmehrheit eine Satzung zu beschließen, die insbesondere fol-
gende Festlegungen zu enthalten hat: 
1.  Einladung zu Sitzungen, 
2.  Erstellung der Tagesordnung, 
3.  Ablauf von Sitzungen, 
4.  Redezeitregelungen, 
5.  Abstimmungsgrundsätze, 
6.  fakultativ die Einrichtung von Ausschüssen, allenfalls mit Entscheidungsvollmacht, 
7.  Organisation der Verwaltung, 
8.  Einrichtung von Referaten und 
9.  Kontrollrechte von Mandatarinnen und Mandataren. 
 (3) In der Satzung ist festzulegen, daß jedenfalls zwei Sitzungen der Bundesvertretung pro Semester statt-
zufinden haben und die Anberaumung einer außerordentlichen Sitzung jedenfalls zu erfolgen hat, wenn min-
destens 20 vH der Mandatarinnen und Mandatare dies verlangen. 
 

Vorsitzendenkonferenzen 
§ 7a. (1) Die Vorsitzenden der Universitätsvertretungen und die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung 
bilden einen Ausschuß, welcher der Beratung der Bundesvertretung und der Koordinierung der Aufgaben 
und Tätigkeiten der Universitätsvertretungen, soweit diese über den Wirkungsbereich einer Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaft hinausgehen, dient (Vorsitzendenkonferenz der Universitätsvertretungen). 
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 (2) Die Vorsitzenden der Akademievertretungen und die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung bil-
den einen Ausschuß, welcher der Beratung der Bundesvertretung und der Koordinierung der Aufgaben und 
Tätigkeiten der Akademievertretungen dient (Vorsitzendenkonferenz der Akademievertretungen). 
 (3) Die Vorsitzenden der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen und die oder der Vorsitzende der 
Bundesvertretung bilden einen Ausschuß, welcher der Beratung der Bundesvertretung und der Koordinie-
rung der Aufgaben und Tätigkeiten der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen dient (Vorsitzendenkonfe-
renz der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen). 
 (4) Den Vorsitz in den Vorsitzendenkonferenzen gemäß Abs. 1 bis 3 führt die oder der Vorsitzende der 
Bundesvertretung, die oder der die Vorsitzendenkonferenzen mindestens einmal pro Semester einzuberufen 
hat. 
 (5) Die in der Satzung getroffenen Festlegungen gemäß § 7 Abs. 2 Z 1 bis 5 sind auch für die Vorsitzen-
denkonferenzen gemäß Abs. 1 bis 3 anzuwenden. 
 

Aufgaben der Bundesvertretung der Studierenden 
§ 8. (1) Die Aufgaben der Bundesvertretung der Studierenden sind: 
1. Vertretung der Interessen und Förderung ihrer Mitglieder, soweit sie über den Wirkungsbereich einer 

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft hinausgehen und diese nicht von den Hochschülerschaften an 
den Universitäten gemäß § 9 Abs. 2 wahrgenommen wird; 

2. Einhebung der Studierendenbeiträge; 
3.  Beschlußfassung über den Jahresvoranschlag der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschüler-

schaft; 
4.  Verfügung über das Budget der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft; 
5.  Beschlußfassung über den Jahresabschluß der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschüler-

schaft; 
6.  Führung der für die Erledigung der Aufgaben notwendigen Verwaltungseinrichtungen; 
7.  Beschlußfassung über die Durchführung oder Koordinierung von Projekten, soweit diese nicht zum Wir-

kungsbereich der einzelnen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften gehören; 
8. Durchführung von Schulungen für Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter nach Maßgabe 

der finanziellen Möglichkeiten, soweit eine einheitliche, bundesweite Durchführung der Schulung zweck-
mäßig ist; 

9. Abgabe von Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen. 
 (2) Der Bundesvertretung der Studierenden können von einzelnen Universitätsvertretungen im Einver-
nehmen Aufgaben gemäß § 14 Z 1 übertragen werden. 
 (3) Mandatarinnen und Mandatare der Bundesvertretung haben sich zu Klubs zusammenzuschließen, 
wobei jede Mandatarin und jeder Mandatar nur einem Klub angehören darf. 
 

2. Abschnitt 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 

 
 Mitglieder und Aufgaben der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 

 
§ 9. (1) Den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten gehören die ordentlichen und 
außerordentlichen Studierenden (§ 51 Abs. 2 Z 15 und 22 Universitätsgesetz 2002) an der jeweiligen Univer-
sität an. 
 (2) Den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten obliegt die Vertretung der 
allgemeinen und studienbezogenen Interessen ihrer Mitglieder gegenüber staatlichen Behörden und universi-
tären Organen. Überdies obliegt ihnen die Mitwirkung in staatlichen Behörden und Einrichtungen, in den 
universitären Kollegialorganen sowie deren Kommissionen und Unterkommissionen. 
 (3) Den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten obliegt innerhalb ihrer Zu-
ständigkeit, den staatlichen Behörden, insbesondere den jeweils zuständigen Bundesministerinnen und Bun-
desministern, den universitären Organen und den gesetzgebenden Körperschaften Gutachten und Vorschläge 
über Angelegenheiten der Studierenden und des Universitätswesens zu erstatten. 
 (4) Die jeweils zuständigen Bundesministerinnen und Bundesminister haben Gesetzesentwürfe, die Ange-
legenheiten von Studierenden betreffen, vor ihrer Vorlage an die Bundesregierung und Verordnungen dieser 
Art vor ihrer Erlassung den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften unter Gewährung einer angemesse-
nen Frist zur Begutachtung zu übermitteln. 
 



HSG – S. 7 

 Rechte und Pflichten der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 
§ 10. (1) Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften und die in ihren Organen vertretenen wahlwer-
benden Gruppen sind berechtigt, Veranstaltungen an der jeweiligen Universität durchzuführen. Solche Ver-
anstaltungen sind der Rektorin oder dem Rektor mindestens 72 Stunden vor Beginn der Veranstaltung anzu-
zeigen. Bei Unterlassung der fristgerechten Anzeige geht das Recht auf Durchführung dieser Veranstaltung 
verloren. Die Rektorin oder der Rektor bestimmt, welche Räume für welchen Zeitraum für Veranstaltungen 
zur Verfügung gestellt werden. Diese Veranstaltungen sind grundsätzlich öffentlich, jedoch kann der Zutritt 
erforderlichenfalls auf Angehörige der jeweiligen Universität eingeschränkt und mit einer den räumlichen 
Verhältnissen entsprechenden Zahl begrenzt werden. Die Rektorin oder der Rektor kann eine Veranstaltung 
innerhalb von 48 Stunden nach der Anzeige untersagen, wenn ihre Durchführung insbesondere im Hinblick 
auf das Fehlen geeigneter Räume nur unter Beeinträchtigung des Lehr- und Forschungsbetriebes sicherge-
stellt werden könnte. 
 (2) Die Begrenzung des Zutritts zu Veranstaltungen und die Untersagung von Veranstaltungen hat durch 
Bescheid der Rektorin oder des Rektors zu erfolgen. Gegen diesen Bescheid ist die Berufung an den Senat 
der betreffenden Universität als zweite und letzte Instanz zulässig. 
 (3) Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften, die für ihre Organe wahlwerbenden Gruppen sowie 
die zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten für die Studienvertretungen sind berechtigt, an den von der 
Rektorin oder dem Rektor zur Verfügung gestellten Plakatflächen Informationen anzubringen und an der 
jeweiligen Universität Informationsmaterial zu verteilen. Bei der Verteilung von Informationsmaterial in 
Hörsälen ist darauf zu achten, daß dadurch der Lehr- und Prüfungsbetrieb nicht beeinträchtigt wird. 
 (4) Auf der Grundlage der Evidenz der Studierenden hat die Rektorin oder der Rektor der jeweiligen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in jedem Semester ein Verzeichnis der Studierenden, über Antrag 
auch auf elektronischen Datenträgen, zur Verfügung zu stellen. Dieses Verzeichnis hat Angaben über Na-
men, Matrikelnummer, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum, Anschrift am Studienort und Hei-
matort und, wenn vorhanden, die E-Mail-Adresse, sowie über die Angehörigkeit zur Studienrichtung zu ent-
halten. 
 (5) Die jeweilige Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft hat den für ihre Organe wahlwerbenden 
Gruppen und den zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten auf deren Verlangen Abschriften dieses Ver-
zeichnisses der Studierenden, über Antrag auch auf elektronischen Datenträgern, zur Verfügung zu stellen. 
Der Antrag ist von der oder dem Zustellungsbevollmächtigten der jeweiligen wahlwerbenden Gruppe oder 
der zugelassenen Kandidatin oder dem zugelassenen Kandidaten zu unterfertigen, die oder der für die geset-
zeskonforme Verwendung der Daten verantwortlich ist. 
 (6) Die entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe von Daten und Datenträgern an Dritte ist eine Ver-
waltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 Euro bis zu 2 180 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestim-
mungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 (7) Die oder der Vorsitzende jeder Universitätsvertretung hat das Recht, Informationen über die Verwen-
dung der Studienbeiträge beim Rektorat der jeweiligen Universität einzuholen. Das Rektorat ist verpflichtet, 
die entsprechenden Informationen schriftlich zu erteilen. Die oder der Vorsitzende jeder Universitätsvertre-
tung ist verpflichtet, die Studierenden der jeweiligen Universität darüber zu informieren. 
 (8) Die oder der Vorsitzende jeder Universitätsvertretung hat gemäß § 21 Abs. 15 Universitätsgesetz 2002 
das Recht, in den Sitzungen des Universitätsrates zu Tagesordnungspunkten, die ihren Aufgabenbereich 
betreffen, insbesondere zu 
1. Genehmigung des Entwicklungsplans, 
2. Genehmigung des Organisationsplans, 
3. Genehmigung des Entwurfs der Leistungsvereinbarung und 
4. Stellungnahme zu Curricula und Studienangeboten außerhalb der Leistungsvereinbarung 
angehört zu werden. 
 (9) Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften sind zur Führung des Bundeswappens im Sinne des 
Wappengesetzes, BGBl. Nr. 159/1984, berechtigt. 
 

 Infrastruktur der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 
§ 11. (1) Die Rektorin oder der Rektor hat der jeweiligen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft die für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Räume insbesondere innerhalb der Universitätsgebäude und eine 
dem Standard der Zentralen Verwaltung der Universität entsprechende Büroausstattung zur Verfügung zu 
stellen. 
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 (2) Die zur Verfügung gestellten Gegenstände sind in einem Verzeichnis festzuhalten. Die jeweilige 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft haftet für den Verlust und die Beschädigung der übernommenen 
Gegenstände, die nicht auf gewöhnliche Abnützung zurückzuführen ist. 
 (3) Die Rektorin oder der Rektor hat für notwendige Aufwendungen, die zur fachlichen Betreuung von 
Studierenden erforderlich sind und in den Aufgabenbereich der Universität gehören, nach Maßgabe der bud-
getären Möglichkeiten einen angemessenen Ersatz zu leisten. 
 (4) Die Rektorin oder der Rektor hat nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten Beiträge zum Verwal-
tungsaufwand der jeweiligen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, zur Schulung von Studierenden-
vertreterinnen und Studierendenvertretern sowie zur fachlichen Information der Studierenden zu leisten. 
 (5) Die Rektorin oder der Rektor hat der jeweiligen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft den ihr 
zukommenden Ausgabenrahmen bis spätestens 1. Mai jedes Jahres bekanntzugeben und zeitgerecht zur Ver-
fügung zu stellen. Die Kontrollkommission hat im Einvernehmen mit den Hochschülerinnen- und Hochschü-
lerschaften und den Rektorinnen oder Rektoren durch die Erlassung von Richtlinien für eine möglichst ein-
heitliche Vorgangsweise der Universitäten bei der Zuweisung der Räume und der Vergabe von Beiträgen 
zum Verwaltungsaufwand zu sorgen. Dabei ist jeder Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ein von der 
Kontrollkommission festzusetzender Mindestbeitrag zuzuweisen. 
 

 Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 
§ 12. (1) Die Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten sind: 
1. die Universitätsvertretung der Studierenden, 
2. die Studienvertretungen, 
3. die Wahlkommission. 
 (2) Die Universitätsvertretung der Studierenden ist berechtigt, im Rahmen ihrer Satzung weitere Organe 
entsprechend dem Organisationsplan der Universität (zB Fakultätsvertretung, Fachbereichsvertretung, De-
partementvertretung, etc.) einzurichten. Sie hat in der Satzung festzulegen, von welcher Studienvertretung 
Studierende in diese Organe zu entsenden sind. Bei der Festlegung der Zahl der von den einzelnen Studien-
vertretungen zu entsendenden Vertreterinnen und Vertretern ist die Anzahl der Studierenden des jeweiligen 
Studiums zu berücksichtigen. 
 (3) Die Funktionsperiode der Organe gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 und des Organs gemäß Abs. 2 beginnt je-
weils mit dem der Wahl folgenden 1. Juli und endet mit 30. Juni des zweiten darauf folgenden Jahres. Die 
Wahlkommissionen sind auf Dauer eingerichtet. 
 (4) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, ist für einen Beschluß eines Organs die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Diesfalls gilt ein 
Antrag als angenommen, wenn er die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erlangt hat. Eine 
Stimmenthaltung gilt als nicht abgegebene Stimme. 
 

Universitätsvertretung der Studierenden 
§ 13. (1) Der Universitätsvertretung der Studierenden gehören an: 
1.  bis zu 7 000 Wahlberechtigten neun Mandatarinnen und Mandatare; 
2.  bis zu 10 000 Wahlberechtigten elf, bis zu 14 000 Wahlberechtigten 13, bis zu 18 000 Wahlberechtigten 

15, bis zu 23 000 Wahlberechtigten 17, bis zu 29 000 Wahlberechtigten 19, bis zu 35 000 Wahlberechtig-
ten 21, bis zu 45 000 Wahlberechtigten 23, bis zu 60 000 Wahlberechtigten 25, über 60 000 Wahlberech-
tigten 27 Mandatarinnen und Mandatare; 

3. die Referentinnen und Referenten der Universitätsvertretung mit beratender Stimme und Antragsrecht für 
die Angelegenheiten ihres Referates; 

4. die Vorsitzenden der Organe gemäß § 12 Abs. 2 mit beratender Stimme und Antragsrecht; 
5. an Universitäten, an deren Hochschülerschaften keine Organe gemäß § 12 Abs. 2 eingerichtet sind, die 

Vorsitzenden der Studienvertretungen mit beratender Stimme und Antragsrecht. 
 (2) Die Universitätsvertretung hat nach Anhörung der betroffenen Organe mit Zweidrittelmehrheit eine 
Satzung für alle Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft mit Ausnahme der Wahlkommission 
zu beschließen, die insbesondere folgende Festlegungen zu enthalten hat: 
1.  alle eingerichteten Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, 
2.  Einladung zu Sitzungen, 
3.  Erstellung der Tagesordnung, 
4.  Ablauf von Sitzungen, 
5.  Redezeitregelungen, 
6.  Abstimmungsgrundsätze, 



HSG – S. 9 

7.  fakultativ die Einrichtung von Ausschüssen, allenfalls mit Entscheidungsvollmacht, 
8.  Organisation der Verwaltung, 
9.  Einrichtung von Referaten und 
10. Kontrollrechte von Mandatarinnen und Mandataren, 
11. Regelung betreffend Vorgangsweise bei der Entsendung von Studierendenvertreterinnen und Studieren-

denvertretern in die Kollegialorgane gemäß § 25 Abs. 8 Z 1 bis 3 des Universitätsgesetzes 2002. 
 (3) In der Satzung ist festzulegen, daß jedenfalls zwei Sitzungen pro Semester stattzufinden haben und die 
Anberaumung einer außerordentlichen Sitzung jedenfalls zu erfolgen hat, wenn mindestens 20 vH der Man-
datarinnen und Mandatare dies verlangen. 
 

Aufgaben der Universitätsvertretung der Studierenden 
§ 14. Die Aufgaben der Universitätsvertretung der Studierenden sind: 
1. Vertretung der Interessen ihrer Mitglieder für den Bereich der jeweiligen Universität sowie deren Förde-

rung, soweit sie nicht in den Wirkungsbereich anderer Organe der Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft fallen; 

2. Beschlussfassung über den Jahresvoranschlag der Hochschülerschaft und über die Verteilung der aus den 
Studierendenbeiträgen zur Verfügung stehenden Geldmittel. An Universitäten mit Organen gemäß § 12 
Abs. 2 sind den Studienvertretungen insgesamt mindestens 30 vH und den Organen gemäß § 12 Abs. 2 
mindestens 10 vH zur Verfügung zu stellen. An Universitäten ohne Organe gemäß § 12 Abs. 2 sind den 
Studienvertretungen insgesamt mindestens 30 vH zur Verfügung zu stellen. Bei der Verteilung ist darauf 
zu achten, dass jedem dieser Organe ein zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlicher Mindestbetrag zur 
Verfügung steht; 

3.  Verfügung über das Budget der Universitätsvertretung; 
4.  Beschlußfassung über den Jahresabschluß der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft; 
5. Entsendung und Abberufung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern in Kommissio-

nen und Unterkommissionen des Senates der Universität, insbesondere in die Kollegialorgane gemäß § 25 
Abs. 8 Z 1 bis 3 Universitätsgesetz 2002, und in staatliche Behörden; 

5a. Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden in den Senat der Universität aus den Reihen der 
ordentlichen Studierenden der Universität nach dem Wahlverfahren gemäß § 40 entsprechend dem Stim-
menverhältnis der in der Universitätsvertretung vertretenen wahlwerbenden Gruppen; 

6. Führung der für die Erledigung der Aufgaben aller Organe der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
notwendigen Verwaltungseinrichtungen; 

7.  Koordination der Tätigkeiten der Organe gemäß § 12 Abs. 2; 
8.  Abgabe von Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen. 
 

Organ gemäß § 12 Abs. 2 
§ 15. Dem Organ gemäß § 12 Abs. 2 gehören an: 
1. bis zu 2.000 Wahlberechtigten fünf Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter, bis zu 3.000 

Wahlberechtigten sieben, bis zu 4.000 Wahlberechtigten neun, und über 4.000 Wahlberechtigten elf Stu-
dierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter; 

2. die Vorsitzenden der Studienvertretungen, die entsprechend dem Organisationsplan der Universität (zB 
Fakultätsvertretung, Fachbereichsvertretung, Departementvertretung, etc.) Studierende in dieses Organ 
entsenden, mit beratender Stimme und Antragsrecht. 

 
Aufgaben des Organs gemäß § 12 Abs. 2 

§ 16. Die Aufgaben des Organs gemäß § 12 Abs. 2 sind: 
1. Vertretung der Interessen der Studierenden sowie deren Förderung in ihrem Wirkungsbereich; 
2. Verfügung über das zugewiesene Budget; 
3. Koordination der Tätigkeiten der Studienvertretungen; 
4. Abgabe von Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen. 
 

Studienvertretung 
§ 17. (1) Für jedes ordentliche Studium, insbesondere auch für Lehramts- und Doktoratsstudien, ist eine Stu-
dienvertretung einzurichten. Die Universitätsvertretung kann beschließen, dass Studien zu einer Studienver-
tretung zusammengefasst werden. Derartige Beschlüsse bedürfen der Zweidrittelmehrheit. 
 (2) Der Studienvertretung gehören bis zu 400 Wahlberechtigten drei Mandatarinnen und Mandatare, über 
400 Wahlberechtigten fünf Mandatarinnen und Mandatare an. 
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 (3) Die Funktionsperiode der Studienvertretung endet vorzeitig, wenn die Zahl der Mandatarinnen oder 
Mandatare unter die Hälfte der für die Studienvertretung zu vergebenden Mandate gesunken ist. In diesem 
Fall hat das Organ gemäß § 12 Abs. 2, an Universitäten ohne Organ gemäß § 12 Abs. 2 die Universitätsver-
tretung, deren Aufgaben und das Budget zu übernehmen. 
 

Aufgaben der Studienvertretung 
§ 18. Die Aufgaben der Studienvertretung sind: 
1. Vertretung der Interessen der Studierenden sowie deren Förderung in ihrem Wirkungsbereich; 
2. Nominierung der von der Universitätsvertretung in die Kollegialorgane gemäß § 25 Abs. 8 Z 1 bis 3 Uni-

versitätsgesetz 2002 zu entsendenden Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter nach Maßga-
be der Satzung; 

3. Verfügung über das der Studienvertretung zugewiesene Budget; 
4. Abgabe von Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungsentwürfen. 
 

Studierendenversammlung 
§ 19. (1) Die Organe gemäß § 12 Abs. 2 und Studienvertretungen können zur Information und zur Behand-
lung von studienbezogenen Angelegenheiten der Studierenden eine Studierendenversammlung einberufen. 
 (2) Eine Studierendenversammlung ist jedenfalls einzuberufen, wenn dies mindestens 5 vH der für das 
jeweilige Organ Wahlberechtigten schriftlich verlangen. 
 (3) Die Einberufung einer Studierendenversammlung hat die oder der Vorsitzende des jeweiligen Organs 
vorzunehmen. 
 (4) Für Abstimmungen sind die entsprechenden Bestimmungen anzuwenden, die für das jeweilige Organ 
gelten. Beschlüsse einer Studierendenversammlung hat das jeweilige Organ der Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft in der nächsten Sitzung zu behandeln. 
 

Tätigkeitsbericht 
§ 19a. (1) Die Bundesvertretung, die Universitätsvertretungen, die Studienvertretungen und die Organe ge-
mäß § 12 Abs. 2 haben innerhalb von drei Monaten nach Abschluss jedes Budgetjahres einen Tätigkeitsbe-
richt zu veröffentlichen, der in geeigneter Weise die Verteilung der Studierendenbeiträge darzustellen und 
die Tätigkeitsfelder, insbesondere der Beratungstätigkeiten und die erbrachten Dienstleistungen darzulegen 
hat. 
 (2) Die Bundesvertretung hat auf der Grundlage der Tätigkeitsberichte gemäß Abs. 1 der Bundesministe-
rin oder dem Bundesminister mindestens alle zwei Jahre einen Bericht zwecks Vorlage an den Nationalrat zu 
übermitteln. 
 

Sonderfälle 
§ 20. (1) An Universitäten, an deren Hochschülerschaften keine Organe gemäß § 12 Abs. 2 eingerichtet sind, 
übernimmt die Universitätsvertretung der Studierenden an der jeweiligen Universität die Aufgaben des Or-
gans gemäß § 12 Abs. 2. 
 (2) Sind mehrere Universitäten mit der Durchführung eines Studiums betraut, so kann durch überein-
stimmende Beschlüsse der betroffenen Universitätsvertretungen eine gemeinsame Studienvertretung einge-
richtet werden. In den Beschlüssen ist festzustellen, welcher Hochschülerschaft die gemeinsame Studienver-
tretung organisatorisch angehört. 
 (3) Beschlüsse gemäß Abs. 2 bedürfen der Zweidrittelmehrheit. Diese Beschlüsse treten außer Kraft, 
wenn 10 vH der für die gemeinsame Studienvertretung aktiv Wahlberechtigten anlässlich der Durchführung 
von Hochschülerschaftswahlen bei der zuständigen Wahlkommission die Wahl eigenständiger Studienvertre-
tungen schriftlich beantragen. 
 

3. Abschnitt 
Vertretung der Studierenden an den Akademien 

 
§ 20a. (1) An den Akademien sind einzurichten: 
1. eine Studiengangsvertretung für jeden Studiengang, 
2. eine Akademievertretung. 
 (2) Die Studiengangsvertretung besteht an Studiengängen mit bis zu 400 Studierenden aus drei Vertrete-
rinnen oder Vertretern, an Studiengängen mit mehr als 400 Studierenden aus fünf Vertreterinnen oder Ver-
tretern. Die Studiengangsvertretung wählt unter sinngemäßer Anwendung des § 24 aus ihrer Mitte eine Vor-
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sitzende oder einen Vorsitzenden (Vorsitzende oder Vorsitzender der Studiengangsvertretung) und eine 
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Den Studiengangsvertretungen obliegt die Vertretung der Interessen 
der Studierenden des jeweiligen Studienganges. 
 (3) Die Wahl der Studiengangsvertretung ist jedes Jahr innerhalb der ersten beiden Monate des Studien-
jahres von der Direktorin oder dem Direktor der Akademie in geheimer Abstimmung durchzuführen. Die 
Vertreterinnen und Vertreter sind als Personen zu wählen. Das Wahlergebnis ist der oder dem Vorsitzenden 
der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft umgehend bekanntzugeben. 
 (4) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Studierenden des jeweiligen Studienganges. 
 (5) Der Akademievertretung gehören alle Mitglieder der Studiengangsvertretungen der jeweiligen Aka-
demie an. Die Akademievertretung wählt unter sinngemäßer Anwendung des § 24 aus ihrer Mitte eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden (Vorsitzende oder Vorsitzender der Akademievertretung) und eine Stell-
vertreterin oder einen Stellvertreter. Der Akademievertretung obliegt die Vertretung der Interessen der Stu-
dierenden an der jeweiligen Akademie gegenüber den Organen der Akademie (insbesondere Direktorin oder 
Direktor und Lehrkörper). 
 (6) An Akademien mit weniger als 200 Studierenden kann die Akademievertretung beschließen, dass eine 
Akademievertretung direkt von allen Studierenden an der Akademie zu wählen ist. In diesem Fall besteht die 
Akademievertretung aus fünf Vertreterinnen oder Vertretern. 
 (7) Die Funktionsperiode der Studiengangsvertretung und der Akademievertretung beginnt mit dem auf 
die Wahl folgenden Tag und endet mit Beginn der nächsten Funktionsperiode. 
 (8) Sind Studiengänge zusammengelegt, so ist - vorbehaltlich der Bestimmung des Abs. 6 - dennoch für 
jeden einzelnen Studiengang eine Studiengangsvertretung zu wählen. Aktiv und passiv wahlberechtigt sind 
in diesem Fall alle Studierenden des zusammengelegten Studienganges, die diesfalls zwei oder mehr Stu-
diengangsvertretungen wählen. Studierende können allerdings nur in eine der Studiengangsvertretungen 
gewählt werden. Werden zusammengelegte Studiengänge geteilt, so sind die Studierenden für die jeweiligen 
Studiengangsvertretungen aktiv und passiv wahlberechtigt. 
 

 Infrastruktur der Akademievertretungen an den Akademien 
§ 20b. (1) Der Schulerhalter hat der Akademievertretung die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Räume insbesondere innerhalb der Akademiegebäude und eine dem Standard der Verwaltung der Akademie 
entsprechende Büroausstattung zur Verfügung zu stellen. 
 (2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten Bei-
träge zum Verwaltungsaufwand der Akademievertretung, zur Schulung von Studierendenvertreterinnen und 
Studierendenvertretern sowie zur fachlichen Information der Studierenden zu leisten. 
 (3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft den ihr für die Akademievertretung zukommenden Ausgabenrahmen bis spätestens 1. Mai 
jedes Jahres bekanntzugeben und zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. Die Kontrollkommission hat im Ein-
vernehmen mit der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und der Bundesministerin 
oder dem Bundesminister durch die Erlassung von Richtlinien für eine möglichst einheitliche Vorgangsweise 
der Akademien bei der Zuweisung der Räume und der Vergabe von Beiträgen zum Verwaltungsaufwand zu 
sorgen. 
 

 4. Abschnitt 
 Vertretung der Studierenden an den Fachhochschul-Studiengängen 

 
§ 20c. (1) An den Fachhochschul-Studiengängen sind einzurichten: 
1. für jeden Jahrgang eines Fachhochschul-Studienganges ist jährlich eine Jahrgangssprecherin oder ein 

Jahrgangssprecher zu wählen,  
2. für jeden Fachhochschul-Studiengang ist eine Fachhochschul-Studiengangsvertretung einzurichten.  
 (2) Mitglieder einer Fachhochschul-Studiengangsvertretung sind alle Jahrgangssprecherinnen und Jahr-
gangssprecher des jeweiligen Fachhochschul-Studienganges. Die Fachhochschul-Studiengangsvertretung 
wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden (Vorsitzende oder Vorsitzender der Fach-
hochschul-Studiengangsvertretung). 
 (3) Die Wahl der Jahrgangssprecherin oder des Jahrgangssprechers ist jedes Jahr innerhalb des ersten 
Monats des Studienjahres von der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangsleiter des jeweiligen Fach-
hochschul-Studienganges in geheimer Abstimmung durchzuführen. Das Wahlergebnis ist der Vorsitzenden 
oder dem Vorsitzenden der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft umgehend bekannt-
zugeben. 
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 (4) Aktiv und passiv wahlberechtigt sind alle Studierenden des jeweiligen Fachhochschul-Studienganges 
des jeweiligen Jahrganges. 
 (5) Die Funktionsperiode der Jahrgangssprecherin oder des Jahrgangssprechers sowie der Fachhochschul-
Studiengangsvertretung beginnt mit dem auf die Wahl folgenden Tag und endet mit Beginn der nächsten 
Funktionsperiode. 
 (6) Der Fachhochschul-Studiengangsvertretung obliegt die Vertretung der Interessen der Studierenden an 
dem jeweiligen Fachhochschul-Studiengang, insbesondere gegenüber der Studiengangsleiterin oder dem 
Studiengangsleiter sowie dem Träger des Fachhochschul-Studienganges. 
 (7) Den Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangssprechern obliegt die Vertretung der Interessen der Studie-
renden des jeweiligen Jahrganges. 
 

 Infrastruktur der Studierendenvertretungen an Fachhochschul-Studiengängen 
§ 20d. (1) Der Erhalter eines Fachhochschul-Studienganges hat der jeweiligen Studierendenvertretung die 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Räume und eine dem Standard der Verwaltung entsprechen-
de Büroausstattung zur Verfügung zu stellen. 
 (2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat für notwendige Aufwendungen, die zur fachlichen 
Betreuung von Studierenden erforderlich sind und in den Aufgabenbereich der Fachhochschul-Studiengänge 
gehören, nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten einen angemessenen Ersatz zu leisten. 
 
 

 3. Hauptstück 
 Organisation der Vertretungseinrichtungen 

 
1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen über Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter 
 

 Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter 
§ 21. (1) Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter sind: 
1.  die Mandatarinnen und Mandatare, 
2.  die von den Organen der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und der Hochschü-

lerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten entsandten Vertreterinnen und Vertreter in staat-
liche Behörden und universitäre Kollegialorgane sowie deren Kommissionen und Unterkommissionen 
und in internationale Studierendenorganisationen, 

3.  die Referentinnen und Referenten, 
4.  die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, 
5.  die entsandten Vertreterinnen und Vertreter in die Organe der Wirtschaftsbetriebe, wenn sie Studierende 

sind, 
6. die Tutorinnen und Tutoren gemäß § 66 Abs. 4 Universitätsgesetz 2002, wenn sie Studierende sind und 

von Organen der jeweiligen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft namhaft gemacht wurden, 
7. die Mitglieder der Akademievertretungen, 
8. die Jahrgangssprecherinnen und Jahrgangssprecher an den Fachhochschul-Studiengängen, 
9. die von den Akademievertretungen entsandten Vertreterinnen und Vertreter in staatliche Behörden, Kol-

legialorgane der Bildungseinrichtungen sowie deren Kommissionen und Unterkommissionen und in in-
ternationale Studierendenorganisationen. 

 (2) Die Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter haben ihre Aufgaben gewissenhaft und 
uneigennützig zu erfüllen. 
 (3) Der oder dem Vorsitzenden und der Wirtschaftsreferentin oder dem Wirtschaftsreferenten der Bun-
desvertretung und der Universitätsvertretungen sind von der oder dem Vorsitzenden der zuständigen Wahl-
kommission einheitliche, auf die jeweilige Funktionsperiode befristete und mit einem Lichtbild versehene 
Ausweise auszustellen. Anderen Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern gemäß Abs. 1 Z 1 
bis 6 sind auf Antrag der oder des Vorsitzenden Ausweise auszustellen. Scheidet eine Studierendenvertrete-
rin oder ein Studierendenvertreter vor Ablauf der Funktionsperiode aus ihrer oder seiner Funktion aus, hat 
sie oder er ihren oder seinen Ausweis unverzüglich der oder dem Vorsitzenden der Bundesvertretung oder 
der jeweiligen Universitätsvertretung auszufolgen. 
 (4) Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung und die Vorsitzenden jeder Universitätsvertretung 
haben ein aktuelles Verzeichnis der Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter, die den jeweili-
gen Organen angehören, zu führen. Dieses Verzeichnis hat den Namen, die Anschrift, den Tätigkeitsbereich, 
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die Dauer der Funktionsperiode und die Unterschrift der Studierendenvertreterin oder des Studierendenver-
treters zu enthalten. Das vorzeitige Ausscheiden einer Studierendenvertreterin oder eines Studierendenvertre-
ters ist von der oder dem zuständigen Vorsitzenden mit Angabe des Datums des Ausscheidens zu vermerken 
und der oder dem Vorsitzenden der zuständigen Wahlkommission bekanntzugeben. Alle Mitglieder der Ös-
terreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft sind berechtigt, in dieses Verzeichnis Einsicht zu 
nehmen. 
 (5) Der oder dem Vorsitzenden der Akademievertretung ist von der Direktorin oder dem Direktor ein auf 
die jeweilige Funktionsperiode befristeter und mit einem Lichtbild versehener Ausweis auszustellen. Ande-
ren Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertretern gemäß Abs. 1 Z 7 bis 9 sind auf Antrag der oder 
des Vorsitzenden Ausweise auszustellen. Scheidet eine Studierendenvertreterin oder ein Studierendenvertre-
ter vor Ablauf der Funktionsperiode aus ihrer oder seiner Funktion aus, hat sie oder er ihren oder seinen 
Ausweis unverzüglich der Ausstellerin oder dem Aussteller auszufolgen. 
 

Rechtsfolgen der Tätigkeit als Studierendenvertreterin oder Studierendenvertreter 
§ 22. (1) Die Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie 
haben Anspruch auf Ersatz des ihnen aus ihrer Tätigkeit erwachsenden Aufwandes. Ihnen kann im Hinblick 
auf die Bedeutung der Funktion und auf den damit üblicherweise verbundenen Aufwand durch Beschluß der 
Bundesvertretung oder der Universitätsvertretung eine laufende pauschalierte Entschädigung gewährt wer-
den. Diese Beschlüsse sind der Kontrollkommission unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. 
 (2) Zeiten als Studierendenvertreterin oder Studierendenvertreter sind unter Berücksichtigung der Funkti-
on und der zeitlichen Inanspruchnahme bis zum Höchstausmaß von vier Semestern zur Erlangung von Stu-
dienbeihilfen nach dem Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305, nicht in die darin vorgesehene 
höchstzulässige Studienzeit einzurechnen. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat durch Verord-
nung die näheren Voraussetzungen für diese Nichteinrechnung festzulegen. 
 (3) Zeiten als Studierendenvertreterin oder Studierendenvertreter verringern das Stundenausmaß der frei-
en Wahlfächer für jedes Semester, in welchem eine derartige Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird, in 
folgendem Ausmaß: 
1. für die Vorsitzenden der Bundesvertretung und der Universitätsvertretungen und die Referentinnen und 

Referenten um je vier Semesterstunden, 
2. für die stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesvertretung und der Universitätsvertretungen, die Vorsit-

zenden der Organe gemäß § 12 Abs. 2 und der Studienvertretungen sowie die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter der Bundesvertretung um je drei Semesterstunden, 

3. für die Mandatarinnen und Mandatare in der Bundesvertretung, den Universitätsvertretungen, den Orga-
nen gemäß § 12 Abs. 2 und den Studienvertretungen sowie die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter 
der Universitätsvertretungen um je zwei Semesterstunden, 

4. für alle anderen Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter um je eine Semesterstunde. 
Die tatsächliche Verringerung des Stundenausmaßes für die freien Wahlfächer hat das für die studienrechtli-
chen Angelegenheiten zuständige Organ festzustellen. 
 (4) Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter sind berechtigt, anstelle von Einzelprüfungen 
kommissionelle Prüfungen abzulegen. 
 

Entsendung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern 
§ 23. (1) Die Entsendung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern insbesondere in staatli-
che Behörden und universitäre Kollegialorgane sowie Kommissionen und Unterkommissionen und von De-
legierten in internationale Studierendenorganisationen erfolgt nach dem Wahlverfahren gemäß § 40 entspre-
chend dem Stimmenverhältnis der im jeweils entsendenden Organ vertretenen wahlwerbenden Gruppen auf 
Grund eines Beschlusses dieses Organs. Die zu entsendenden Studierendenvertreterinnen und Studierenden-
vertreter sind von den jeweiligen wahlwerbenden Gruppen zu bestimmen. Bei der Entsendung ist über einen 
Gesamtvorschlag abzustimmen. 
 (2) Die Entsendung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern insbesondere in Kommis-
sionen und Unterkommissionen der Bildungseinrichtungen erfolgt 
1. an Akademien durch einen Beschluß der jeweiligen Akademievertretung,  
2. an Fachhochschul-Studiengängen durch einen Beschluß der jeweiligen Fachhochschul-Studiengangsver-

tretung. 
 (3) Die Entsendung von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern insbesondere in staatliche 
Behörden und von Delegierten in internationale Studierendenorganisationen durch die Bundesvertretung 
erfolgt nach dem Wahlverfahren gemäß § 40 entsprechend der Mandatsstärke der jeweiligen Klubs auf 
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Grund eines Beschlusses der Bundesvertretung. Die zu entsendenden Studierendenvertreterinnen und Studie-
rendenvertreter sind von den jeweiligen Klubs zu bestimmen. Bei der Entsendung ist über einen Gesamtvor-
schlag abzustimmen. 
 (4) Eine Abberufung vor Ablauf der Funktionsperiode ist mit Zweidrittelmehrheit möglich. 
 

2. Abschnitt 
Vorsitzende und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 

 
Wahl und Abwahl der oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterinnen und Stellvertreter 

§ 24. (1) Die Bundesvertretung, die Universitätsvertretungen, die Organe gemäß § 12 Abs. 2 und die Stu-
dienvertretungen haben bei Anwesenheit von mindestens einem Drittel der Stimmberechtigten aus ihrer Mit-
te eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zu wählen. Die 
Wahl hat in der konstituierenden Sitzung die oder der Vorsitzende der zuständigen Wahlkommission zu lei-
ten. 
 (2) Die Wahl der oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterinnen und Stellvertreter erfolgt jeweils in 
bis zu vier Wahlgängen, wobei nach folgendem Verfahren vorzugehen ist: 
1. Wählbar sind nur jene Mandatarinnen und Mandatare, die für den ersten und zweiten Wahlgang vor dem 

ersten Wahlgang oder für den dritten und vierten Wahlgang vor dem dritten Wahlgang vorgeschlagen 
wurden. 

2. Gewählt ist jene Mandatarin oder jener Mandatar, auf die oder den in einem der ersten drei Wahlgänge 
die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen oder im vierten und letzten Wahlgang die rela-
tive Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen entfallen. 

 (3) Erreicht in der konstituierenden Sitzung keine Kandidatin oder kein Kandidat die relative Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen, so entscheidet zwischen den zwei Kandidatinnen oder Kandidaten, wel-
che die höchste Stimmenanzahl erhalten haben, das Los. Diese oder dieser ist mit der geschäftsführenden 
Vorsitzführung betraut. Sie oder er hat unverzüglich eine Sitzung des Organs zur Wahl einer oder eines Vor-
sitzenden einzuberufen. 
 (4) Die Abwahl der oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erfolgt bei An-
wesenheit von mindestens der Hälfte der Stimmberechtigten mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen. 
 (5) Die Abwahl erfolgt bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Stimmberechtigten durch die 
Neuwahl mit absoluter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, wenn der Antrag auf Neuwahl als eige-
ner Tagesordnungspunkt in der Einladung, die in diesem Fall mindestens zwei Wochen vor dem Sitzungs-
termin ausgesandt werden muß, aufscheint. Gleichzeitig mit dem Antrag auf Neuwahl, der von mindestens 
10 vH der für das entsprechende Organ wahlberechtigten Mandatarinnen und Mandatare unterschrieben sein 
muss, ist der Name der Kandidatin oder des Kandidaten für jede neu zu besetzende Funktion (Vorsitzende 
bzw. Vorsitzender oder Stellvertreterin bzw. Stellvertreter), die oder der gewählt werden soll, bekanntzuge-
ben. In diesem Fall stehen nur die so namhaft gemachten Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. 
 (6) Von der Wahl und Abwahl der oder des Vorsitzenden der Bundesvertretung und der Universitätsver-
tretungen ist die Bundesministerin oder der Bundesminister unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 

Bezeichnung der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
§ 25. (1) Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung führt die Bezeichnung Vorsitzende oder Vorsitzen-
der der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und vertritt diese nach außen. 
 (2) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft führt die Bezeichnung Vorsitzende oder Vorsitzender der Wahlkommission der Österreichi-
schen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft. 
 (3) Die Vorsitzenden der Universitätsvertretungen führen die Bezeichnung Vorsitzende oder Vorsitzender 
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft mit einem die Universität kennzeichnenden Zusatz und vertre-
ten diese nach außen. 
 (4) Die Vorsitzenden von Organen der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften führen die Bezeich-
nung Vorsitzende oder Vorsitzender des jeweiligen Organs der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
mit einem die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft kennzeichnenden Zusatz. 
 (5) Die Vorsitzenden der Akademievertretungen führen die Bezeichnung Vorsitzende oder Vorsitzender 
der Akademievertretung mit einem die Akademie kennzeichnenden Zusatz. 
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 (6) Die Vorsitzenden der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen führen die Bezeichnung Vorsitzende 
oder Vorsitzender der Fachhochschul-Studiengangsvertretung mit einem den Studiengang kennzeichnenden 
Zusatz. 
 

Aufgaben der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
§ 26. (1) Die oder der Vorsitzende hat für die Durchführung der Beschlüsse des jeweiligen Organs und für 
die Erledigung der laufenden Geschäfte zu sorgen. In dringlichen Angelegenheiten ist sie oder er allein ent-
scheidungsbefugt. 
 (2) Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung oder einer Universitätsvertretung kann genau be-
stimmte Teile ihrer oder seiner Aufgaben auf die Stellvertreterin oder den Stellvertreter übertragen. In die-
sem Fall handelt die Stellvertreterin oder der Stellvertreter im Auftrag und unter Verantwortung der oder des 
Vorsitzenden. 
 (3) Auf Vorschlag der oder des jeweiligen Vorsitzenden kann die Bundesvertretung oder eine Universi-
tätsvertretung genau bestimmte Teile ihrer oder seiner Aufgaben auf die Stellvertreterin oder den Stellvertre-
ter übertragen. In diesem Beschluß ist für die Vertretung der bevollmächtigten Stellvertreterin oder des be-
vollmächtigten Stellvertreters Vorsorge zu treffen. In diesem Fall handelt die Stellvertreterin oder der Stell-
vertreter im eigenen Namen und unter eigener Verantwortung. 
 (4) Die oder der Vorsitzende wird im Falle der Verhinderung durch die erste Stellvertreterin oder den 
ersten Stellvertreter vertreten. Im Falle der Verhinderung der ersten Stellvertreterin oder des ersten Stellver-
treters wird die oder der Vorsitzende durch die zweite Stellvertreterin oder den zweiten Stellvertreter vertre-
ten. 
 (5) Sind die oder der Vorsitzende und die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter dauernd verhindert, so hat 
das an Studienjahren älteste Mitglied, bei gleichem Studienalter das an Lebensjahren ältere Mitglied des 
jeweiligen Organs die Funktion der oder des geschäftsführenden Vorsitzenden zu übernehmen. Sie oder er 
hat unverzüglich eine Sitzung des Organs zur Wahl einer oder eines Vorsitzenden einzuberufen. Der oder 
dem geschäftsführenden Vorsitzenden obliegt die Auszahlung der Gehälter, die Durchführung der Verteilung 
der Studierendenbeiträge, die Durchführung der erforderlichen Ausgaben für die Erhaltung der Infrastruktur 
sowie die Einsetzung einer vorläufigen Wirtschaftsreferentin oder eines vorläufigen Wirtschaftsreferenten 
für die Dauer ihrer oder seiner Geschäftsführung. 
 (6) Die Vorsitzenden und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter haben die Gesetze, Verordnungen, 
Satzungen und Beschlüsse zu beachten und sind den Organen für ihre Tätigkeit verantwortlich. 
 

 3. Abschnitt 
 Organisatorische, wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten 

 
 Organisation der Verwaltung 

§ 27. (1) Die Verwaltung hat nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, der Sparsamkeit, der Wirtschaft-
lichkeit sowie unter Heranziehung moderner technischer Hilfsmittel zu erfolgen. 
 (2) Die Verwaltung und die übrigen Aufgabenbereiche sind durch Referate zu führen. Die Referate sind 
durch die Bundesvertretung und die Universitätsvertretungen durch die jeweiligen Satzungen einzurichten. 
Folgende Referate sind jedenfalls einzurichten: 
1.  Referat für Bildungspolitik, 
2. Referat für Sozialpolitik, 
3.  Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten (Wirtschaftsreferat). 
 (3) Die Referate stehen unter der Leitung von Referentinnen und Referenten. Diese müssen mit Ausnah-
me des Abs. 4 Mitglieder der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft sein und die erfor-
derliche Befähigung besitzen. Den Referentinnen und Referenten können im Hinblick auf den Umfang ihrer 
Aufgaben von der oder dem Vorsitzenden Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sowie Angestellte zur 
Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. Im Referat für Bildungspolitik bei der Bundesvertretung der 
Studierenden sind jedenfalls Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter für die Bereiche der anderen Bil-
dungseinrichtungen vorzusehen. 
 (4) Das zuständige Organ kann auf Vorschlag der oder des Vorsitzenden qualifizierte Angestellte mit der 
Leitung eines Referates betrauen. Diese Angestellten haben die Interessen der Studierenden gewissenhaft 
und uneigennützig wahrzunehmen. 
 (5) Die Referentinnen und Referenten sowie die Delegierten in internationalen Studierendenorganisatio-
nen sind an die Weisungen der oder des Vorsitzenden und an die Beschlüsse der zuständigen Organe gebun-
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den. Die Referentinnen und Referenten sind verpflichtet, der oder dem Vorsitzenden und den Mandatarinnen 
und Mandataren sämtliche Auskünfte über ihre Tätigkeiten im Bereich ihres Referates zu erteilen. 
 (6) Die Referentinnen und Referenten werden von der oder dem Vorsitzenden auf Grund einer öffentli-
chen Ausschreibung zur Bestellung vorgeschlagen. Die Bestellung erfolgt durch das zuständige Organ. Eine 
Abberufung vor Ablauf der Funktionsperiode ist mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
möglich. Die Satzung kann vorsehen, daß bis zur Bestellung entsprechend qualifizierte Personen von der 
oder dem Vorsitzenden mit der Leitung eines Referates vorläufig betraut werden. 
 (7) Die Referentinnen und Referenten sind den jeweiligen Organen für ihre oder seine Tätigkeiten ver-
antwortlich. Die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter sind den Referentinnen und Referenten für ihre 
Tätigkeit verantwortlich. 
 

Wirtschaftsbetriebe 
§ 28. (1) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und die Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaften an den Universitäten sind berechtigt, im Interesse der Studierenden Wirtschaftsbetriebe 
in Form von Kapitalgesellschaften zu führen oder sich an Kapitalgesellschaften zu beteiligen. Die Berechti-
gung zur Führung von Wirtschaftsbetrieben und zur Beteiligung an Kapitalgesellschaften bedarf der Geneh-
migung der Bundesministerin oder des Bundesministers. 
 (2) In den Satzungen der Kapitalgesellschaften ist die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorzusehen. 
 (3) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des jeweiligen Wirtschaftsbetriebes hat jährlich so-
wohl den Jahresabschluß und den Lagebericht gemäß §§ 222 ff des Handelsgesetzbuches, dRGBl. S 
219/1897, als auch den Prüfbericht und den Bestätigungsvermerk gemäß § 273 und § 274 des Handelsge-
setzbuches der Kontrollkommission vorzulegen. Überdies sind der Kontrollkommission jährlich im vorhin-
ein die Jahresbudgets vorzulegen. 
 (4) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des jeweiligen Wirtschaftsbetriebes hat die dem Auf-
sichtsrat zu erstattenden Jahres-, Quartals- und Sonderberichte (§ 81 Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, § 28a 
GmbH-Gesetz, RGBl. Nr. 58/1906) auch der Kontrollkommission vorzulegen. 
 

Finanzierung 
§ 29. (1) Die finanziellen Mittel zur Bedeckung des Aufwandes, welcher der Österreichischen Hochschüle-
rinnen- und Hochschülerschaft und den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 
aus ihrer Tätigkeit erwächst, sind insbesondere: 
1.  Studierendenbeiträge einschließlich allfälliger Sonderbeiträge (Abs. 6), 
2.  Erträge aus Vermögen, 
3.  Erträge aus Stiftungen, die zugunsten der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 

oder der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten errichtet werden, 
4. Schenkungen und sonstige Zuwendungen aus privaten oder öffentlichen Mitteln, 
5. Erträge aus Veranstaltungen, 
6. Erträge aus Wirtschaftsbetrieben. 
 (2) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ist verpflichtet, von jedem ihrer Mit-
glieder einen Studierendenbeitrag einzuheben. Der Studierendenbeitrag beträgt pro Semester 13,10 Euro. 
 (3) Der Studierendenbeitrag erhöht sich je Studienjahr um die gültige Steigerungsrate des Verbraucher-
preisindex 1996. Als gültige Steigerungsrate ist jener verlautbarte Wert von Hundert zu betrachten, um den 
sich der Wert des Verbraucherpreisindex 1996 für Juni des vorangegangenen Kalenderjahres verändert hat. 
Der sich daraus ergebende Betrag ist auf halbe oder ganze Euro aufzurunden. Den Ausgangswert bildet der 
Wert des Verbraucherpreisindex 1996 für Juni 1999. Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung hat die 
Höhe des Studierendenbeitrages für das folgende Studienjahr bis längstens 1. Mai jedes Jahres in geeigneter 
Form bekanntzugeben. 
 (4) Die Zulassung zum Studium und die Meldung der Fortsetzung des Studiums setzt die Entrichtung des 
Studierendenbeitrages einschließlich allfälliger Sonderbeiträge (Abs. 6) für das betreffende Semester voraus. 
Die Einhebung bzw. Einzahlung des Studierendenbeitrages einschließlich allfälliger Sonderbeiträge (Abs. 6) 
für Studierende an Akademien ist von der Direktorin oder dem Direktor in geeigneter Weise zu überprüfen. 
Die Einhebung bzw. Einzahlung des Studierendenbeitrages einschließlich allfälliger Sonderbeiträge (Abs. 6) 
für Studierende an Fachhochschul-Studiengängen ist vom Erhalter in geeigneter Weise zu überprüfen. 
 (5) Ermäßigungen oder Befreiungen von der Bezahlung des Studierendenbeitrages können im Hinblick 
auf die soziale Lage der Studierenden von den Universitätsvertretungen auf Grund allgemeiner Richtlinien, 
die die Bundesvertretung zu beschließen hat, bewilligt werden. 
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 (6) Die Einhebung eines Sonderbeitrages zur Erfüllung besonderer Aufgaben durch die Österreichische 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ist nach Maßgabe des Mehraufwandes unter Beachtung der 
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Grund eines mit Zweidrittelmehr-
heit gefaßten Beschlusses der Bundesvertretung zulässig. Vor der Festsetzung der Höhe des Sonderbeitrages 
sind die Vertretungen der betroffenen Bildungseinrichtungen anzuhören. Die Einhebung eines Sonderbeitra-
ges kann auf bestimmte Mitglieder, bestimmte Standorte oder bestimmte Bildungseinrichtungen beschränkt 
werden. 
 

Verteilung der Studierendenbeiträge 
§ 30. (1) Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung hat die Gesamtsumme der Studierendenbeiträge 
einschließlich der Sonderbeiträge festzustellen. Die Sonderbeiträge und die Aufwendungen gemäß Abs. 3 
sind von der Summe der zu verteilenden Studierendenbeiträge abzuziehen. 
 (2) Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung hat 85 vH der festgestellten Gesamtsumme den Uni-
versitätsvertretungen anzuweisen. 30 vH des den Universitätsvertretungen zustehenden Betrages ist den Uni-
versitätsvertretungen als Sockelbetrag zuzuweisen. Die Anweisung des Restbetrages hat nach Maßgabe der 
Zahl der Studierenden zu erfolgen. 
 (3) Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung hat für Akademievertretungen 85 vH der Studieren-
denbeiträge der Studierenden an den Akademien abzüglich allfälliger Sonderbeiträge zur Verfügung zu stel-
len. Die Verteilung auf die Akademievertretungen hat nach Maßgabe der Zahl der Studierenden zu erfolgen, 
wobei Akademievertretungen mit einer Studierendenzahl von 
1. bis zu 100 einen Grundbetrag in der Höhe von 2.180 Euro, 
2. bis zu 200 einen Grundbetrag in der Höhe von 3.634 Euro, 
3. bis zu 300 einen Grundbetrag in der Höhe von 5.450 Euro und 
4. über 300 einen Grundbetrag in der Höhe von 7.267 Euro 
erhalten. 
 (4) Die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung hat mindestens 90 vH der den Universitätsvertretun-
gen zustehenden Beträge im Wintersemester bis spätestens 30. November und im Sommersemester bis spä-
testens 30. April anzuweisen. Den restlichen Betrag auf Grund der tatsächlichen Zahlen der Studierenden hat 
die oder der Vorsitzende der Bundesvertretung den Universitätsvertretungen bis zum 30. Juni jeden Jahres 
anzuweisen. 
 (5) Die oder der Vorsitzende jeder Universitätsvertretung hat die gemäß § 14 Z 2 zur Verfügung stehende 
Gesamtsumme den Studienvertretungen und, sofern eingerichtet, den Organen gemäß § 12 Abs. 2 zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

Budgetierung und Bilanzierung 
§ 31. (1) Bis spätestens 1. Juni jedes Jahres hat die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsreferent einen 
Jahresvoranschlag für die Zeit vom 1. Juli des Jahres bis zum 30. Juni des folgenden Jahres zu erstellen und 
diesen der oder dem Vorsitzenden zur Gegenzeichnung vorzulegen. Diese oder dieser hat den Jahresvoran-
schlag unverzüglich gegenzuzeichnen und den jeweiligen Mandatarinnen und Mandataren zuzustellen. Der 
Jahresvoranschlag hat alle Einnahmen und Ausgaben aller Organe zu umfassen. Er ist zweckmäßig und so 
weit zu gliedern, daß er eine ausreichende Aussage über die Finanzierung der Aufgaben der Organe enthält. 
Er hat jedenfalls der folgenden Mindestgliederung zu entsprechen: 
1.  Personalaufwand der einzelnen Organe und Referate, 
2.  Steuern und Abgaben, 
3.  Sachaufwand der einzelnen Organe und Referate, 
4. Einnahmen auf die ein Rechtsanspruch besteht, 
5.  sonstige Einnahmen. 
 (2) Die Bundesvertretung und jede Universitätsvertretung hat den Jahresvoranschlag mit einfacher Mehr-
heit zu beschließen. Kommt ein Beschluß über den Jahresvoranschlag nicht rechtzeitig zustande, so ist bis 
zur Einigung über den neuen Voranschlag der letzte vom jeweiligen Organ beschlossene Jahresvoranschlag 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß in jedem Monat nicht mehr als ein Zwölftel der Ansätze dieses Voran-
schlages verbraucht werden darf. Zahlungen auf Grund bereits bestehender rechtlicher Verpflichtungen blei-
ben davon unberührt. 
 (3) Die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsreferent hat einen schriftlichen Jahresabschluß zu ver-
fassen und nach der Gegenzeichnung durch die oder den Vorsitzenden spätestens Ende Dezember jedes Jah-
res den jeweiligen Mandatarinnen und Mandataren und der Kontrollkommission schriftlich zuzustellen. Dem 
Jahresabschluss ist ein schriftlicher Prüfbericht einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers bei-
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zulegen. Diese Prüfung kann entfallen, wenn die Kontrollkommission bereits eine Wirtschaftsprüferin oder 
einen Wirtschaftsprüfer mit einer entsprechenden Prüfung beauftragt hat. Dies gilt auch für die Prüfung der 
Jahresabschlüsse der Wirtschaftsbetriebe. Bezüglich der Gliederung und der Genehmigung des Jahresab-
schlusses sind die Bestimmungen über den Jahresvoranschlag sinngemäß anzuwenden. 
 (4) Jahresvoranschlag und Jahresabschluß samt Prüfbericht sind mindestens zwei Wochen vor der ihre 
Genehmigung betreffenden Sitzung zur öffentlichen Einsicht in den Räumen der Österreichischen Hochschü-
lerinnen- und Hochschülerschaft oder der jeweiligen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft aufzulegen. 
Der Zeitraum, in welchem der Jahresvoranschlag und der Jahresabschluss zur öffentlichen Einsicht aufliegt, 
der Prüfvermerk und eine Bilanzübersicht sind im Medium der Österreichischen Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft oder der jeweiligen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zu veröffentlichen. 
 (5) Die Richtlinien der Kontrollkommission zur Budgetierung und Bilanzierung und für die Prüfung von 
Jahresabschlüssen sind zu beachten. 
 

Haushaltsführung 
§ 32. (1) Der Gebarung ist der genehmigte Jahresvoranschlag zugrundezulegen. Die Gebarung ist nach den 
Grundsätzen der Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und der leichten Kontrollierbarkeit zu gestalten. 
Überschreitungen und Umgliederungen des Jahresvoranschlages bedürfen der vorherigen Genehmigung 
durch das jeweilige Organ. 
 (2) Organe gemäß § 12 Abs. 2 und Studienvertretungen können mit einfacher Mehrheit die Gliederung 
der ihnen zugewiesenen Mittel ändern. 
 (3) Der Zahlungsverkehr ist grundsätzlich bargeldlos über ein Konto einer Kreditunternehmung abzuwi-
ckeln. Richtlinien für die Abwicklung von Geschäften mit Bargeld sind von der Kontrollkommission zu er-
lassen. 
 (4) Über die Gebarung sind Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu führen. Jede 
Studierendenvertreterin oder jeder Studierendenvertreter, die oder der Bareinnahmen aufbringt oder Baraus-
gaben bestreitet, hat darüber ein Kassabuch zu führen. Bei Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften mit 
mehr als 2 500 Mitgliedern, hat die Buchführung auch eine Vermögensrechnung zu enthalten. Bei kleineren 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften hat die Buchführung zumindest eine Überschußrechnung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, zu umfassen. 
 (5) Das gesamte bewegliche und unbewegliche Vermögen ist für den Bereich der Österreichischen Hoch-
schülerinnen- und Hochschülerschaft und den Bereich jeder Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in 
gesonderten Verzeichnissen festzuhalten, wobei Güter des Anlagevermögens erst ab einem Anschaffungs-
wert von über 363 Euro in ein Anlagenverzeichnis aufzunehmen sind. 
 (6) Jede Verrechnungsunterlage und jede Verrechnungsaufschreibung ist sieben Jahre aufzubewahren. 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ende des Rechnungsjahres, auf das sich die Unterlage oder Auf-
schreibung bezieht, jedoch nicht vor Erstellung des diesbezüglichen Jahresabschlusses. 
 (7) Die Richtlinien der Kontrollkommission für die Haushaltsführung und die Abwicklung von Rechtsge-
schäften mit Bargeld sind zu beachten. 
 

 Rechtsgeschäfte 
§ 33. (1) Der Abschluß von Rechtsgeschäften, mit denen Einnahmen oder Ausgaben verbunden sind, bedarf 
des Einvernehmens zwischen der oder dem Vorsitzenden der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft oder einer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft oder einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter mit der Wirtschaftsreferentin oder dem Wirtschaftsreferenten. 
 (2) Der Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben von 
über 5 087 Euro verbunden sind, erfordert einen Beschluss des fachlich zuständigen Ausschusses der jewei-
ligen Universitätsvertretung. Ist kein fachlich zuständiger Ausschuss eingerichtet, ist ein Beschluss der je-
weiligen Universitätsvertretung erforderlich. Ab einem Betrag von 10 174 Euro ist jedenfalls ein Beschluss 
der jeweiligen Universitätsvertretung erforderlich. Für die Bundesvertretung und jene Universitätsvertretun-
gen, in denen mindestens 15 Mandatarinnen und Mandatare zu wählen sind, gilt eine für die erforderliche 
Beschlussfassung im Ausschuss maßgebliche Betragsgrenze von 7 267 Euro und eine für die Beschlussfas-
sung der Bundesvertretung bzw. der jeweiligen Universitätsvertretung maßgebliche Betragsgrenze von 14 
535 Euro. 
 (3) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu 
einem Betrag von höchstens 727 Euro verbunden sind, kann die oder der Vorsitzende der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft oder einer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft die Wirt-
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schaftsreferentin oder den Wirtschaftsreferenten gemeinsam mit der sachlich zuständigen Referentin oder 
dem sachlich zuständigen Referenten ermächtigen. 
 (4) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu 
einem Betrag von höchstens 1 453 Euro verbunden sind, ist die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsre-
ferent gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden des jeweiligen Organs gemäß § 12 Abs. 2 berechtigt. 
 (5) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, mit denen je Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu 
einem Betrag von höchstens 727 Euro verbunden sind, ist die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsrefe-
rent gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der zuständigen Studienvertretung berechtigt. 
 (6) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften für Aufgaben einer Akademievertretung, mit denen je Rechts-
geschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 5 087 Euro verbunden sind, ist die 
Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsreferent der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden der Akademievertretung berechtigt. 
 (7) Zum Abschluß von Rechtsgeschäften einer Fachhochschul-Studiengangsvertretung, mit denen je 
Rechtsgeschäft Einnahmen oder Ausgaben bis zu einem Betrag von höchstens 727 Euro verbunden sind, ist 
die Wirtschaftsreferentin oder der Wirtschaftsreferent der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft gemeinsam mit der oder dem Vorsitzenden einer Fachhochschul-Studiengangsvertretung er-
mächtigt. 
 (8) Dienstverträge dürfen erst nach Genehmigung durch die Kontrollkommission abgeschlossen werden. 
Die Entscheidung über die Genehmigung hat ehestmöglich, längstens jedoch innerhalb von drei Wochen 
nach Vorlage zu erfolgen. 
 

 
4. Hauptstück 

 Willensbildung der Mitglieder 
 

1. Abschnitt 
Wahlen in die Organe 

 
 Durchführung der Wahlen in die Organe 

§ 34. (1) Die Wahlen in die Bundesvertretung und die Organe gemäß § 12 Abs. 2 sind alle zwei Jahre durch-
zuführen, die Wahlen in die Studienvertretungen und die Universitätsvertretungen sind alle zwei Jahre für 
ganz Österreich gleichzeitig auf Grund des allgemeinen, gleichen und geheimen Verhältniswahlrechtes ge-
sondert für jedes dieser Organe durchzuführen. Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. 
 (2) Die Wahlen in die Studienvertretungen und die Universitätsvertretungen sind von Dienstag bis Don-
nerstag einer Woche in der Zeit von Mitte April bis Mitte Juni durchzuführen. Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister hat nach Anhörung der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft, der 
Akademievertretungen und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten die Wahl-
tage und die sich daraus ergebenden Fristen durch Verordnung festzulegen. 
 (3) Bei Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlen sind amtliche Stimmzettel zu verwenden. Für 
die Beurteilung der Gültigkeit von Stimmen und die Form der Stimmabgabe sind die Bestimmungen der 
Nationalrats-Wahlordnung 1992, BGBl. Nr. 471, anzuwenden. 
 (4) Abweichend von Abs. 3 ist bei der Durchführung der Wahlen auf elektronischem Weg die Abgabe der 
Stimme den Wahlberechtigten auf elektronischem Weg zu ermöglichen. Das zum Einsatz kommende System 
muss den Sicherheitsanforderungen elektronischer Signaturen gemäß dem Signaturgesetz entsprechen und 
unter Berücksichtigung der Anforderungen des Datenschutzgesetzes 2000 an die Datensicherheit so ausges-
taltet sein, dass die Einhaltung aller in Abs. 1 aufgezählten Grundlagen und die Erfüllung der in § 39 Abs. 1 
festgelegten Aufgaben der Wahlkommission auch bei der elektronischen Wahl gewährleistet ist. 
 (5) Insbesondere ist folgendes durch geeignete Ausgestaltung des eingesetzen (Anm: richtig: eingesetz-
ten) Verfahrens zu garantieren: 
1. Wahrung des Wahlgeheimnisses durch Methoden, die gewährleisten, dass die ausgefüllten Wahlformula-

re anonymisiert und nicht rückverfolgbar bei den Wahlkommissionen zur Auszählung gelangen; es darf 
zu keinem Zeitpunkt durch die Wahlkommission oder durch Dritte eine Zusammenführung der Identität 
der Wählerin oder des Wählers mit ihrem oder seinem Wahlverhalten möglich sein; 

2. Verifikation der Identiät der oder des Stimmberechtigten gegenüber der Wahlkommission im Rahmen des 
Wahlvorganges vor der Übermittlung des Wahlformulars, damit die Stimmabgabe durch Nichtberechtigte 
und die Abgabe mehrerer Stimmen durch eine Person ausgeschlossen ist. Es dürfen nur jene personenbe-
zogenen Daten verwendet werden, die zur Durchführung der Wahl notwendig sind; 



HSG – S. 20 

3. Unverfälschtheit des ausgefüllten Stimmzettels durch den Einsatz elektronischer Signaturen und die Ge-
heimhaltung der Wahldaten während der Übertragung zur Wahlkommission durch Verschlüsselung dieser 
Daten zur Sicherstellung des Wahlgeheimnisses; 

4. Möglichkeit der Wahlkommission, alle ihr in diesem Gesetz übertragenen Aufgaben auch hinsichtlich der 
elektronischen Stimmabgabe durchführen zu können; 

5. Berücksichtigung des Übereilungsschutzes für die Wählerin oder den Wähler wie bei der herkömmlichen 
Stimmabgabe; 

6. Erfüllung aller an Wahlzellen gestellten Anforderungen auch durch die in universitären Räumlichkeiten 
aufgestellten technischen Komponenten zur Abgabe der Stimme und die Verpflichtung der Wahlberech-
tigten durch die Wahlordnung zum unbeobachteten, unbeeinflussten und persönlichen Ausfüllen der 
Wahlformulare. 

 (6) Die bei der Wahlkommission eingesetzten technischen Komponenten und die Komponenten, die un-
mittelbar zur Stimmabgabe und zur Verifikation der Identität verwendet werden, müssen nach dem Stand der 
Technik hinreichend und laufen (Anm: richtig: laufend) geprüft sein. Die Erfüllung der Sicherheitsanforde-
rungen muss von einer Bestätigungsstelle gemäß § 19 Signaturgesetz bescheinigt sein. Diese Bestätigungs-
stelle spricht auch Empfehlungen für die anderen technischen Komponenten aus, die bei der Abgabe der 
Stimme eingesetzt werden. 
 (7) Nähere Bestimmungen über die Durchführung der Wahlen auf elektronischem Weg sind in der Ver-
ordnung gemäß § 48 (Wahlordnung) festzulegen. 
 

 Wahlberechtigte 
§ 35. (1) Die ordentlichen Studierenden sind unabhängig von der österreichischen Staatsbürgerschaft für die 
Wahl von Organen der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten aktiv wahlberech-
tigt. 
 (2) (Verfassungsbestimmung) Das passive Wahlrecht für Organe der Österreichischen Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten sowie die 
Funktionsausübung der in die universitären Kollegialorgane sowie deren Kommissionen und Unterkommis-
sionen entsendeten Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter erstreckt sich auf die Staatsangehö-
rigen der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993. 
 (3) (entfällt) 
 (4) Für die Universitätsvertretungen sind die ordentlichen Studierenden an der jeweiligen Universität 
aktiv und passiv wahlberechtigt, die für das Semester, in dem die Wahl abgehalten wird, die Fortsetzung des 
Studiums gemeldet haben (§ 62 Universitätsgesetz 2002). 
 (5) Die Studienvertretungen haben nach Maßgabe der Satzung Studierende in die Organe gemäß 
§ 12 Abs. 2 zu entsenden. Bei der Entsendung ist die Anzahl der Studierenden des jeweiligen Studiums zu 
berücksichtigen. 
 (6) Für die Studienvertretungen sind die ordentlichen Studierenden an der jeweiligen Universität wahlbe-
rechtigt, die für die jeweiligen Studien zugelassen sind und für das Semester, in dem die Wahl abgehalten 
wird, die Fortsetzung des Studiums gemeldet haben. 
 (7) Die Wahlkommission hat auf Antrag ordentliche Studierende, die zu einem individuellen Bakkalau-
reats-, Magister- oder Diplomstudium zugelassen sind, zur Wahl der Studienvertretung jenes Studiums zuzu-
lassen, bei welchem der Schwerpunkt des individuellen Studiums liegt. 
 (8) Das Wahlrecht und die Wählbarkeit sind nach einem Stichtag, der sieben Wochen vor dem ersten 
Wahltag liegt, zu beurteilen. 
 

Wahl von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern in die Bundesvertretung 
§ 35a. (1) Die neu gewählten Universitätsvertretungen haben Studierendenvertreterinnen und Studierenden-
vertreter nach dem Grundsatz des Verhältniswahlrechts in die Bundesvertretung der Studierenden zu wählen. 
Bei der Wahl ist das d`Hondtsche Verfahren auf Grund der gültig abgegebenen Stimmen für die Universi-
tätsvertretung anzuwenden. Die Wahl entsprechend dem Stimmenverhältnis der in der Universitätsvertretung 
vertretenen wahlwerbenden Gruppen ist auf Grund eines Beschlusses dieses Organs durchzuführen. Die zu 
wählenden Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter sind von den jeweiligen wahlwerbenden 
Gruppen zu bestimmen und haben Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter gemäß § 21 dieser 
Universität zu sein. Bei der Wahl ist über einen Gesamtvorschlag abzustimmen. 
 (2) Die zum Zeitpunkt der Hochschülerschaftswahlen bestehenden Akademievertretungen haben die Stu-
dierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter in der Bundesvertretung der Studierenden aus dem Kreis 
der Studierendenvertreterinnen oder Studierendenvertreter gemäß § 21 dieser Akademie zu wählen. 
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 (3) Für je 5 000 Studierende ist je eine Studierendenvertreterin oder ein Studierendenvertreter in die Bun-
desvertretung zu wählen. Verbleibt bei der Berechnung der zu wählenden Studierendenvertreterinnen und 
Studierendenvertreter ein Rest von mehr als 2 500 Studierenden, so erhöht sich die Zahl der Studierenden-
vertreterinnen und Studierendenvertreter um eins. Universitätsvertretungen von Universitäten und Akade-
mievertretungen von Akademien mit mindestens 1 000 Studierenden haben jedenfalls eine Studierenden-
vertreterin oder einen Studierendenvertreter zu wählen. 
 (4) Mitglieder der Universitätsvertretungen und Akademievertretungen an Universitäten bzw. Akademien 
mit jeweils weniger als 1 000 Studierenden bilden eine Wahlgemeinschaft. Diese Wahlgemeinschaft wählt 
jene Anzahl von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern in die Bundesvertretung, die den 
Bestimmungen des Abs. 3 entspricht. Die Wahlgemeinschaft ist auch dann wahlfähig, wenn einzelne Mit-
glieder an der Wahl nicht teilnehmen.  
 (5) Wahlwerbende Gruppen für die Wahl zur Universitätsvertretung können sich universitätsübergreifend 
vor der Wahl zur Universitätsvertretung zu Listenverbänden für die Wahl zur Bundesvertretung zusammen-
schließen, sofern der Zusammenschluss wahlwerbende Gruppen an mindestens sechs Universitäten umfasst. 
Wählen an einem Listenverband teilnehmende wahlwerbende Gruppen keine Studierendenvertreterin oder 
keinen Studierendenvertreter in die Bundesvertretung, so sind die bei der Wahl der Universitätsvertretung 
abgegebenen gültigen Stimmen aller dieser im jeweiligen Listenverband teilnehmenden wahlwerbenden 
Gruppen zu addieren. Werden mindestens 1 000 Stimmen erreicht, ist von diesem Listenverband eine Studie-
rendenvertreterin oder ein Studierendenvertreter in die Bundesvertretung zu wählen. 
 (6) Die Universitätsvertretungen, die Akademievertretungen, die Wahlgemeinschaft und die Listenver-
bände haben gleichzeitig mit der Wahl der Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter in die Bun-
desvertretung die jeweils gleiche Zahl von Ersatzpersonen zu wählen. Die Ersatzpersonen müssen für die 
Wählbarkeit die Voraussetzungen erfüllen, die für die Wahl von Studierendenvertreterinnen und Studieren-
denvertretern in die Bundesvertretung zu erfüllen sind. Die Mandatarinnen und Mandatare der Bundesvertre-
tung können sich bei Sitzungen von den Ersatzpersonen vertreten lassen. 
 (7) Die Festlegung der Zahl der von den Universitätsvertretungen und Akademievertretungen zu wählen-
den Vertreterinnen und Vertreter, der Universitätsvertretungen und Akademievertretungen, deren Mitglieder 
die Wahlgemeinschaft gemäß Abs. 4 bilden, und des Wahlverfahrens gemäß den Grundsätzen des Verhält-
niswahlrechts ist durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers vorzunehmen. 
 

 Wahlausschließungsgründe 
§ 36. Die Wahlausschließungsgründe und die Wählbarkeit richten sich nach den Bestimmungen der Natio-
nalrats-Wahlordnung 1992, wenn in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist. Eine rechtskräftige 
Verurteilung nach dem Verbotsgesetz, StGBl. Nr. 13/1945, stellt einen Wahlausschließungsgrund dar. 
 

 Wahlwerbende Gruppen und Zustellungsbevollmächtigte 
§ 37. (1) Gruppen, die sich an der Wahl beteiligen wollen und deren Wahlvorschläge von der Wahlkommis-
sion zugelassen wurden, sind wahlwerbende Gruppen. Für die wahlwerbende Gruppe vertretungsbefugt ist 
die von ihr benannte zustellungsbevollmächtigte Vertreterin oder der von ihr benannte zustellungsbevoll-
mächtigte Vertreter. 
 (2) Nach Abschluß des Wahlverfahrens einschließlich allfälliger Rechtsmittel endet die Rechtsstellung als 
wahlwerbende Gruppe, wenn sie kein Mandat erlangt hat. 
 (3) Hat eine wahlwerbende Gruppe ein Mandat erlangt, endet die Rechtsstellung als wahlwerbende Grup-
pe mit Ablauf der Funktionsperiode des Organs. 
 (4) Der Wahlvorschlag einer wahlwerbenden Gruppe darf höchstens doppelt so viele Personen enthalten, 
wie Mandate für das jeweilige Organ zu vergeben sind. 
 

 Zusammensetzung der Wahlkommissionen 
§ 38. (1) Bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und den Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaften an den Universitäten sind ständige Wahlkommissionen einzurichten. 
 (2) Die bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft eingerichtete Wahlkommissi-
on besteht aus: 
1. je einer oder einem von den drei mandatsstärksten Klubs in der Bundesvertretung der Studierenden zu 

bestimmenden Vertreterin oder Vertreter, 
2. einer oder einem von der Bundesministerin oder vom Bundesminister zu entsendenden rechtskundigen 

Bediensteten als Vorsitzende oder Vorsitzenden. 
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 (3) Die bei den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten eingerichteten Wahl-
kommissionen bestehen aus: 
1. je einer oder einem von den drei an Stimmen stärksten in der jeweiligen letzten Universitätsvertretung 

vertretenen wahlwerbenden Gruppen zu bestimmenden Vertreterin oder Vertreter, 
2. einer oder einem von der Bundesministerin oder vom Bundesminister zu entsendenden rechtskundigen 

Bediensteten als Vorsitzende oder Vorsitzenden. 
 (4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann für den Fall der Verhinderung der oder des Vor-
sitzenden eine rechtskundige Bedienstete oder einen rechtskundigen Bediensteten als Stellvertreterin oder 
Stellvertreter bestimmen. 
 (5) Die Vertreterinnen und Vertreter der wahlwerbenden Gruppen in den Wahlkommissionen dürfen nicht 
in einem für das betreffende Organ eingebrachten Wahlvorschlag enthalten sein. Die übrigen wahlwerbenden 
Gruppen sind berechtigt, eine Beobachterin oder einen Beobachter in die Wahlkommissionen zu entsenden. 
Die Umbildung der Wahlkommissionen hat längstens zwei Monate nach der Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses zu erfolgen; Verzögerungen machen aber Beschlüsse der Wahlkommissionen nicht ungültig. 
 (6) Die Vorsitzenden der Wahlkommissionen bei den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den 
Universitäten (deren Stellvertreterin oder Stellvertreter) werden durch die Rektorin oder den Rektor der je-
weiligen Universität, die oder der Vorsitzende der Wahlkommission bei der Österreichischen Hochschüle-
rinnen- und Hochschülerschaft (deren Stellvertreterin oder Stellvertreter) durch die Bundesministerin oder 
den Bundesminister oder eine Vertreterin oder einen Vertreter angelobt. Die Angelobung der übrigen Mit-
glieder der Wahlkommissionen erfolgt durch die jeweilige Vorsitzende oder den jeweiligen Vorsitzenden. 
 

 Aufgaben der Wahlkommissionen 
§ 39. (1) Den Wahlkommissionen bei den Hochschülerschaften an den Universitäten obliegen: 
1. Feststellung der Zahl der für jedes Organ zu vergebenden Mandate, 
2.  Prüfung der Wahlvorschläge, 
3.  Leitung der Wahlhandlung, 
4.  Prüfung der Identität und der Wahlberechtigung der Wählerinnen und Wähler, 
5.  Entgegennahme der Stimmzettel und Entscheidung über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmzettel, 
6.  Feststellung des Wahlergebnisses, 
7.  Zuweisung der Mandate an die wahlwerbenden Gruppen und die Kandidatinnen oder Kandidaten für die 

Studienvertretungen, 
8.  Verständigung der gewählten Mandatarinnen und Mandatare, 
9.  Verlautbarung des Wahlergebnisses, 
10. bescheidmäßige Feststellung des Erlöschens von Mandaten gemäß § 43 und nachträgliche Zuweisung 

von Mandaten an Personen gemäß §§ 41 und 42, 
11. Durchführung von Urabstimmungen gemäß § 50, wenn sie gemeinsam mit Hochschülerinnen- und Hoch-

schülerschaftswahlen stattfinden. 
 (2) Der Wahlkommission bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft obliegt: 
1. Organisation und Durchführung der Wahl von Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertretern in 

die Bundesvertretung (§ 35a), 
2. Zuweisung der Mandate für die Bundesvertretung, Entscheidungen über Einsprüche gemäß § 45. 
 (3) Die Wahlkommissionen haben spätestens am achten Tag vor der Wahl die zugelassenen gültigen 
Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihres Einlangens zu verlautbaren. Die Verlautbarung erfolgt durch öf-
fentliche Bekanntmachung in den Räumen der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten sowie an den in den Bildungsein-
richtungen gemäß § 1 Abs. 1 zur Verfügung zu stellenden Plakatflächen. Bei der Durchführung der Wahlen 
auf elektronischem Weg erfolgt die Verlautbarung zusätzlich im Internet durch die Österreichische Hoch-
schülerinnen- und Hochschülerschaft. Im Gegensatz zur gedruckten Verlautbarung ist die im Internet bereit-
gestellte Version nicht authentisch. 
 (4) Die Wahlergebnisse sind innerhalb einer Woche ab dem letzten Wahltag zu verlautbaren. Gleichzeitig 
mit der Verlautbarung des Wahlergebnisses haben die Zuweisung der Mandate und die Verständigung der 
gewählten Mandatarinnen und Mandatare zu erfolgen. 
 (5) Die Wahlkommissionen sind bei Anwesenheit der oder des Vorsitzenden und mindestens der Hälfte 
der übrigen Mitglieder beschlußfähig. Sie treffen ihre Entscheidungen mit einfacher Stimmenmehrheit. 
Kommt kein Beschluß der Wahlkommission zustande, entscheidet die oder der Vorsitzende alleine. 
 (6) Die Wahlkommissionen bei den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten 
sind für die Durchführung der Wahlen in alle Organe der jeweiligen Universitätsvertretung zuständig. Sie 



HSG – S. 23 

haben überdies die organisatorische Durchführung der Wahlen in die Bundesvertretung an der jeweiligen 
Universität zu besorgen. Die Bildung von Unterkommissionen ist zulässig. 
 (6) Die Wahlkommission bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ist für die 
Durchführung der Wahlen in die Bundesvertretung der Studierenden an allen Bildungseinrichtungen gemäß 
§ 1 Abs. 1 zuständig. Die Wahlkommission bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschüler-
schaft hat hinsichtlich der gemeinsamen Durchführung der Wahlen an Bildungseinrichtungen gemäß § 1 
Abs. 1 Z 3 bis 9 festzulegen, wo und von welchen Unterkommissionen der Wahlkommission der Österreichi-
schen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft diese durchzuführen sind, wenn eine gemeinsame Durch-
führung auf Grund der geringen Anzahl der Studierenden oder der räumlichen Nähe mehrerer Bildungsein-
richtungen zweckmäßig erscheint. Die Festlegung eines einzigen Wahltages (§ 34 Abs. 2) ist diesfalls zuläs-
sig. 
 (7) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat die elektronische Wahl abzubrechen, wenn die 
Sicherheit oder Funktionsfähigkeit der bei der Wahlkommission eingesetzten elektronischen Komponenten 
während der Wahl beeinträchtigt ist. In diesem Fall hat die Wahlkommission unter Beiziehung einer Bestäti-
gungsstelle gemäß § 19 Signaturgesetz über die Gültigkeit der vor dem Abbruch abgegebenen elektronischen 
Stimmen zu entscheiden. 
 (8) Den Vorsitzenden der Wahlkommissionen und ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern gebührt 
eine Nebentätigkeitsvergütung gemäß § 25 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54. 
 

Wahlverfahren für die Wahlen in die Organe 
§ 40. (1) Die Wahlen in die Universitätsvertretungen erfolgen nach einem Listenwahlrecht. Die Anzahl der 
auf die einzelnen wahlwerbenden Gruppen entfallenden Mandate ist mittels der Wahlzahl zu ermitteln. Hie-
bei ist nach dem d'Hondtschen Verfahren wie folgt vorzugehen: 
1. Die Zahlen der für jede wahlwerbende Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen werden, nach ihrer Größe 

geordnet, nebeneinandergeschrieben; unter jede dieser Zahlen wird die Hälfte, unter diese ihr Drittel, 
Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünftel, Sechstel usw. geschrieben. Als Wahlzahl gilt, wenn drei Man-
date des Organs zu wählen sind, die drittgrößte, bei vier Mandaten die viertgrößte usw. der angeschriebe-
nen Zahlen. 

2. Auf jede wahlwerbende Gruppe entfallen so viele Mandate, als die Wahlzahl in der Summe der für die 
wahlwerbenden Gruppen abgegebenen gültigen Stimmen enthalten ist. 

3. Haben nach dieser Berechnung mehrere wahlwerbende Gruppen den gleichen Anspruch auf das letzte zu 
vergebende Mandat, so entscheidet über die Verteilung dieses Mandates das Los. 

 (2) Bei Wahlen der Studienvertretungen sind die Kandidatinnen und Kandidaten als Personen zu wählen. 
Bei Personenwahlen darf keine Wählerin oder kein Wähler mehr Kandidatinnen und Kandidaten wählen, als 
Mandate für das jeweilige Organ zu vergeben sind. Mehrfachnennungen einer Kandidatin oder eines Kandi-
daten sind nur einmal zu zählen. 
 (3) Gibt es weniger Kandidatinnen und Kandidaten als die Hälfte der für eine Studienvertretung zu ver-
gebenden Mandate, so hat die Wahl zu unterbleiben. In diesem Fall hat an Universitäten, an deren Hochschü-
lerschaften Organe gemäß § 12 Abs. 2 eingerichtet sind, das jeweilige Organ gemäß § 12 Abs. 2, an Univer-
sitäten, an deren Hochschülerschaften keine Organe gemäß § 12 Abs. 2 eingerichtet sind, die Universitäts-
vertretung deren Aufgaben und das Budget zu übernehmen. 
 

Zuweisung der Mandate für die Universitätsvertretungen 
§ 41. (1) Die auf Grund der Wahlen auf eine wahlwerbende Gruppe entfallenden Mandate sind den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern in der Reihenfolge des Wahlvorschlages zuzuweisen. Die auf diesem Wahlvorschlag 
enthaltenen nicht gewählten Personen sind Ersatzpersonen. 
 (2) Ist ein Wahlvorschlag erschöpft, kann die betreffende wahlwerbende Gruppe jene Anzahl von Perso-
nen nachnominieren, die erforderlich ist, um den Wahlvorschlag auf die doppelte Anzahl der für das jeweili-
ge Organ zu vergebenden Mandate zu ergänzen. 
 (3) Ist auf Grund vollständiger Erschöpfung eines Wahlvorschlages eine weitere Zuweisung von Manda-
ten unmöglich, sind die freien Mandate auf die verbleibenden wahlwerbenden Gruppen nach dem Verfahren 
gemäß § 40 aufzuteilen. 
 

Zuweisung der Mandate für die Studienvertretungen 
§ 42. (1) Die Mandate für die Studienvertretungen werden an die Kandidatinnen und Kandidaten nach der 
Zahl der erhaltenen Stimmen derart vergeben, daß das erste Mandat der Kandidatin oder dem Kandidaten mit 
der höchsten Stimmenzahl, das zweite Mandat der Kandidatin oder dem Kandidaten mit der zweithöchsten 
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Stimmenzahl usw. zufällt. Haben nach dieser Berechnung auf das letzte zuzuweisende Mandat mehrere Kan-
didatinnen und Kandidaten den gleichen Anspruch, weil sie die gleiche Stimmenzahl erhalten haben, so ent-
scheidet das Los. 
 (2) Die Zuweisung von Mandaten hat nur an jene Kandidatinnen und Kandidaten zu erfolgen, die mindes-
tens 25 vH der Stimmen der Kandidatin oder des Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl erhalten haben. 
Können auf diese Weise nicht mindestens die Hälfte der zu vergebenden Mandate zugewiesen werden, so hat 
die Zuweisung aller Mandate zu unterbleiben. In diesem Fall hat an Universitäten, an deren Hochschüler-
schaften Organe gemäß § 12 Abs. 2 eingerichtet sind, das jeweilige Organ gemäß § 12 Abs. 2, an Universitä-
ten, an deren Hochschülerschaften keine Organe gemäß § 12 Abs. 2 eingerichtet sind, die Universitätsvertre-
tung die Aufgaben der Studienvertretung wahrzunehmen. 
 (3) Erlischt ein Mandat, ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten mit der nächsthöchsten Stimmenzahl 
zuzuweisen, wenn sie oder er bei der Wahl mindestens 25 vH der Stimmen der Kandidatin oder des Kandida-
ten mit der höchsten Stimmenzahl erhalten hat. 
 

 Erlöschen von Mandaten 
§ 43. (1) Ein Mandat für die Bundesvertretung erlischt, wenn die Mandatarin oder der Mandatar auf das 
Mandat verzichtet oder die Zulassung zu einem ordentlichen Studium erlischt. 
 (2) Ein Mandat für die Universitätsvertretung erlischt, wenn die Mandatarin oder der Mandatar auf das 
Mandat verzichtet oder die Zulassung zu einem ordentlichen Studium an der jeweiligen Universität erlischt. 
 (3) Ein Mandat für das Organ gemäß § 12 Abs. 2 erlischt, wenn die Mandatarin oder der Mandatar auf 
das Mandat verzichtet oder sie oder er zu keinem Studium an der Universität zugelassen ist. 
 (4) Ein Mandat für die Studienvertretung erlischt, wenn die Mandatarin oder der Mandatar auf das Man-
dat verzichtet oder sie oder er zu keinem Studium an der Universität zugelassen ist. 
 (5) Ein befristeter Verzicht auf ein zugewiesenes Mandat ist zulässig. 
 

Einsprüche gegen die Wahl der Bundesvertretung 
§ 44. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat über Einsprüche wegen Verletzung der Bestim-
mungen über das Wahlverfahren für die Wahl der Bundesvertretung mit Bescheid zu entscheiden. 
 (2) Jede für die Wahl der Universitätsvertretungen zugelassene wahlwerbende Gruppe und die Vorsitzen-
den der Akademievertretungen sind berechtigt, Einsprüche gegen die Wahl in der Bundesvertretung binnen 
zwei Wochen ab Verlautbarung des Wahlergebnisses durch die oder den Vorsitzenden der Wahlkommission 
bei dieser oder diesem einzubringen. 
 (3) Die Wahlkommission hat zu dem Einspruch Stellung zu nehmen und den Einspruch und die Stellung-
nahme der Bundesministerin oder dem Bundesminister zu übermitteln. 
 (4) Einem Einspruch ist stattzugeben und die Wahl für ungültig zu erklären, wenn wesentliche Bestim-
mungen des Wahlverfahrens verletzt wurden und hiedurch die Mandatsverteilung beeinflußt werden konnte. 
Eine ungültig erklärte Wahl ist nach Maßgabe des § 46 zu wiederholen. 
 (5) Wird einem Einspruch gegen die ziffernmäßige Ermittlung einer Wahlkommission oder gegen falsche 
rechnerische Ermittlungen bei der Mandatszuweisung stattgegeben, so ist die Ermittlung richtigzustellen, die 
erfolgte Verlautbarung der Wahlkommission zu widerrufen und das richtige Wahlergebnis zu verlautbaren. 
In diesem Fall hat allenfalls eine Neuzuweisung von Mandaten zu erfolgen. Die unrichtig zugewiesenen 
Mandate erlöschen mit Rechtskraft der Entscheidung über den Einspruch. 
 (6) Gegen die Entscheidungen der Bundesministerin oder des Bundesministers ist kein ordentliches 
Rechtsmittel zulässig. 
 (7) Im Verfahren zur Entscheidung über einen Einspruch haben alle wahlwerbenden Gruppen für die 
Bundesvertretung Parteistellung. 
 (8) Bei Einsprüchen gegen die elektronische Wahl kann sich die Bundesministerin oder der Bundesminis-
ter zur technischen Beratung einer Bestätigungsstelle gemäß § 19 Signaturgesetz bedienen. 
 

Einsprüche gegen die Wahlen der Universitätsvertretungen und der Studienvertretungen 
§ 45. (1) Die Wahlkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft hat über 
Einsprüche wegen Verletzung der Bestimmungen über das Wahlverfahren für die Wahlen in alle Organe der 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften mit Bescheid zu entscheiden. 
 (2) Jede Wahl werbende Gruppe für eine Universitätsvertretung und jede Kandidatin oder jeder Kandidat 
für die Studienvertretungen ist berechtigt, binnen zwei Wochen ab der Verlautbarung des jeweiligen Wahl-
ergebnisses Einsprüche gegen die jeweilige Wahl bei der oder dem Vorsitzenden der betreffenden Wahl-
kommission einzubringen. 
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 (3) Die Wahlkommission hat zu dem Einspruch Stellung zu nehmen und den Einspruch und die Stellung-
nahme der Wahlkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zu übermitteln. 
 (4) Einem Einspruch ist stattzugeben und die Wahl für ungültig zu erklären, wenn wesentliche Bestim-
mungen des Wahlverfahrens verletzt wurden und hiedurch die Mandatsverteilung beeinflußt werden konnte. 
Eine ungültig erklärte Wahl ist nach Maßgabe des § 46 zu wiederholen. 
 (5) Wird einem Einspruch gegen die ziffernmäßige Ermittlung einer Wahlkommission oder gegen falsche 
rechnerische Ermittlungen bei der Mandatszuweisung stattgegeben, so ist die Ermittlung richtigzustellen, die 
erfolgte Verlautbarung der Wahlkommission zu widerrufen und das richtige Wahlergebnis zu verlautbaren. 
In diesem Fall hat allenfalls eine Neuzuweisung von Mandaten zu erfolgen. Die unrichtig zugewiesenen 
Mandate erlöschen mit Rechtskraft der Entscheidung über den Einspruch. 
 (6) Gegen Entscheidungen der Wahlkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschü-
lerschaft kann binnen zwei Wochen Berufung an die Bundesministerin oder den Bundesminister als zweite 
und letzte Instanz erhoben werden. Die Berufung ist bei der Wahlkommission der Österreichischen Hoch-
schülerinnen- und Hochschülerschaft einzubringen und von dieser gemeinsam mit einer Stellungnahme der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister zu übermitteln. 
 (7) Im Verfahren zur Entscheidung über einen Einspruch oder über eine Berufung haben alle wahlwer-
benden Gruppen und die zur Wahl zugelassenen Kandidatinnen und Kandidaten für das jeweilige Organ 
Parteistellung. 
 (8) Bei Einsprüchen gegen die elektronische Wahl kann sich die Wahlkommission der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft zur technischen Beratung einer Bestätigungsstelle gemäß § 19 
Signaturgesetz bedienen. 
 

Einsprüche gegen die Wahlen der Studiengangsvertretung an Akademien und  
Fachhochschul-Studiengängen 

§ 45a. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat nähere Bestimmungen hinsichtlich der Einsprüche 
gegen die Wahlen der Studiengangsvertretungen oder Akademievertretungen durch Verordnung festzulegen. 
Diese Verordnung hat insbesondere zu enthalten: 
1. Frist und Berechtigung zur Erhebung des Einspruchs,  
2. Zuständigkeit zur Entscheidung über den Einspruch,  
3. Parteistellung im Verfahren zur Entscheidung über den Einspruch,  
4. Auswirkungen, wenn dem Einspruch stattgegeben wird. 
 

Wahlwiederholung 
§ 46. (1) Ist auf Grund eines Einspruchs wegen Verletzung der Bestimmungen über das Wahlverfahren oder 
wegen Abbruch der elektronischen Wahl auf Grund eines Systemfehlers die Wiederholung einer Wahl not-
wendig, so ist diese Wahl innerhalb von 60 Tagen ab der Rechtskraft der Entscheidung durchzuführen. 
Lehrveranstaltungsfreie Zeiten und die Zulassungsfristen sind in diesen Zeitraum nicht einzurechnen. 
 (2) Die Wahlwiederholung ist jeweils in einer Woche von Dienstag bis Donnerstag durchzuführen. Die 
Abhaltung der Wahlwiederholung während der lehrveranstaltungsfreien Zeit und innerhalb der Zulassungs-
fristen ist unzulässig. Die Wahltage sind nach Anhörung der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft und der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten von der Bundesmi-
nisterin oder dem Bundesminister durch Verordnung festzulegen. 
 (3) Der Wahlwiederholung liegen die zur aufgehobenen Wahl zugelassenen Wahlvorschläge zugrunde, 
soweit diese nicht spätestens am achten Tag vor der Wahl zurückgezogen werden. Die Einbringung und Zu-
lassung von neuen Wahlvorschlägen auch neuer wahlwerbender Gruppen ist zulässig. Der von der jeweiligen 
wahlwerbenden Gruppe bei den aufgehobenen Wahlen eingebrachte Wahlvorschlag gilt als zurückgezogen, 
wenn der neue Wahlvorschlag von der Wahlkommission zugelassen wird. 
 (4) Wird die Entscheidung über die Aufhebung der Wahl erst im letzten Viertel der Funktionsperiode 
rechtskräftig, entfällt die Wahlwiederholung und die Organe haben ihre Funktion bis zum Ablauf der Funk-
tionsperiode weiter auszuüben. 
 (5) Diese Bestimmungen gelten auch für die Kandidaturen für Wahlen der Studienrichtungsvertretungen. 
 

Konstituierung der Organe 
§ 47. (1) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat ehestmöglich nach der Verlautbarung des Wahl-
ergebnisses zur konstituierenden Sitzung des jeweiligen Organs einzuladen. 
 (2) Die Mandatarinnen und Mandatare mit Ausnahme jener der Studienvertretungen können sich bei Sit-
zungen nur durch Ersatzpersonen (§ 41 Abs. 1) vertreten lassen. Die Mandatarinnen und Mandatare haben 
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die Ersatzpersonen in der konstituierenden Sitzung oder in der ersten Sitzung nach einer späteren Mandats-
zuweisung bekanntzugeben. Die spätere Bekanntgabe einer anderen Ersatzperson ist zulässig. 
 (3) Ist die bekanntgegebene Ersatzperson verhindert oder hat die Mandatarin oder der Mandatar keine 
Ersatzperson bekanntgegeben, so kann sie oder er sich durch eine andere Ersatzperson, die dem jeweiligen 
Wahlvorschlag zu entnehmen ist, vertreten lassen. Die Vertretungsbefugnis ist durch eine gerichtlich, nota-
riell oder durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden einer Wahlkommission beglaubigte Vollmacht nach-
zuweisen. 
 

 Wahlordnung 
§ 48. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat nähere Bestimmungen hinsichtlich der Durch-
führung der Wahlen durch Verordnung zu erlassen. Diese Verordnung hat insbesondere Bestimmungen über 
die Entscheidungsfindung in den Wahlkommissionen, die Bekanntmachung der Wahltage, die Erfassung der 
Wahlberechtigten, die Einbringung und Zulassung von Wahlvorschlägen sowie die für die Zulassung von 
Wahlvorschlägen notwendigen Unterstützungserklärungen, die Durchführung der Wahl und die Ausübung 
des Wahlrechts sowie die Beurkundung und Feststellung des Wahlergebnisses zu enthalten. 
 (2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann nach Anhörung des Datenschutzrates durch Ver-
ordnung festlegen, dass bei den Wahlen die Stimmabgabe auch auf elektronischem Weg möglich ist. Dabei 
muss sichergestellt werden, dass insbesondere die Anforderungen des § 34 erfüllt werden, damit die Funkti-
onalität des elektronischen Wahlsystems alle Anforderungen an herkömmliche Wahlen in die Organe der 
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft in zumindest gleicher Weise sicherstellt. Weiters 
bleibt die Teilnahme an der Wahl mittels elektronischer Stimmabgabe freiwillig, die Stimmabgabe im Rah-
men konventioneller Wahl muss weiterhin möglich sein. 
 (3) Die Verordnung gemäß Abs. 2 hat außerdem festzulegen, wie die Aufgaben der Wahlkommission 
gemäß § 39 Abs. 1 diesfalls zu erfüllen sind. 
 (4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die jeweiligen Pflichten der Erhalter von sonstigen 
Bildungseinrichtungen (§ 1 Abs. 1 Z 3 bis 9) zur Mitwirkung an der Durchführung der Wahl durch Verord-
nung festzulegen. 
 

 2. Abschnitt 
Direkte Mitbestimmung der Mitglieder 

 
 Antragsrecht 

§ 49. (1) Ein Antrag kann von mindestens 5 vH oder von mindestens 200 Wahlberechtigten eines Organs 
eingebracht werden. Der Antrag muß in den Aufgabenbereich des Organs fallen. 
 (2) Diese Anträge sind spätestens eine Woche vor der Sitzung des jeweiligen Organs der oder dem Vor-
sitzenden dieses Organs zu übermitteln. Nach dieser Frist eingelangte Anträge sind bis zur nächsten Sitzung 
des betreffenden Organs zurückzustellen. 
 (3) Vertreterin oder Vertreter eines Antrages ist dessen Erstunterzeichnerin oder Erstunterzeichner. Diese 
oder dieser ist berechtigt, den Antrag in der Sitzung des jeweiligen Organs mündlich zu vertreten. 
 

Urabstimmung 
§ 50. (1) Die Bundesvertretung und die Universitätsvertretungen können für ihren jeweiligen Aufgabenbe-
reich mit Zweidrittelmehrheit beschließen, daß Urabstimmungen abzuhalten sind. 
 (2) Das Ergebnis einer Urabstimmung ist für das Organ bindend, wenn das Ausmaß der Beteiligung an 
der Urabstimmung mindestens zwei Drittel des Ausmaßes der Beteiligung bei der letzten Wahl des betref-
fenden Organs erreicht. 
 (3) Ergebnisse von Urabstimmungen gelten grundsätzlich bis zu ihrer Aufhebung oder Abänderung durch 
eine weitere Urabstimmung. Das betreffende Organ kann Ergebnisse von Urabstimmungen nur mit Zweidrit-
telmehrheit aufheben oder abändern. 
 (4) Die Form der Durchführung von Urabstimmungen ist in den Satzungen zu regeln. 
 (5) Die organisatorische Durchführung einer Urabstimmung hat von der zuständigen Wahlkommission zu 
erfolgen, wenn sie gemeinsam mit einer Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahl stattfindet. 
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5. Hauptstück 

 Aufsicht und Kontrolle 
 

 Aufsicht 
§ 51. (1) Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und die Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaften an den Universitäten unterstehen der Aufsicht der Bundesministerin oder des Bundes-
ministers. Die Bundesvertretung, die Universitätsvertretungen und die Wahlkommissionen haben die Proto-
kolle über die von ihnen gefaßten Beschlüsse binnen zwei Wochen nach Beschlußfassung der Bundesminis-
terin oder dem Bundesminister, alle anderen Organe der Rektorin oder dem Rektor unaufgefordert vorzule-
gen. 
 (2) Zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Beschlüsse sind allenfalls notwendige Auskünfte zu erteilen 
und Überprüfungen an Ort und Stelle zuzulassen. Stellt die Rektorin oder der Rektor dabei die Rechtswid-
rigkeit von Beschlüssen im Sinne des Abs. 3 fest, hat sie oder er die Bundesministerin oder den Bundesmi-
nister zu informieren. 
 (3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in Ausübung ihres oder seines Aufsichtsrechts 
durch Bescheid den Beschluss eines Organs und die Wahl oder Abwahl der oder des Vorsitzenden und der 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter aufzuheben, wenn der Beschluss oder die Wahl 
1. von einem unzuständigen Organ stammt oder 
2. unter erheblicher Verletzung von Verfahrensvorschriften zustande gekommen ist oder 
3. im Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Verordnungen steht oder 
4. der Beschluss wegen seiner finanziellen Auswirkungen nicht durchführbar ist. 
Im Bescheid ist den Organen aufzutragen, den der Rechtsanschauung der Bundesministerin oder des Bun-
desministers entsprechenden Rechtszustand mit den rechtlich zu Gebote stehenden Mitteln unverzüglich 
herzustellen. 
 (4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat in Ausübung ihres oder seines Aufsichtsrechtes 
durch Bescheid die Rechtswidrigkeit der Handlung einer oder eines Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin 
oder eines Stellvertreters festzustellen, wenn die oder der Vorsitzende oder die Stellvertreterin oder der Stell-
vertreter in Ausübung ihrer oder seiner Funktion eine Handlung vorgenommen oder unterlassen hat, die im 
Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder Verordnungen steht. 
 (5) Die oder der Vorsitzende oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter sind im Fall des Abs. 4 ver-
pflichtet, den der Rechtsanschauung der Bundesministerin oder des Bundesministers entsprechenden Rechts-
zustand unverzüglich herzustellen. 
 (6) Das rechtswidrige Handeln einer oder eines Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder eines Stell-
vertreters gemäß Abs. 4 ist eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe von 218 Euro bis 2 180 Euro, im 
Falle der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen ist, wenn die Tat nicht 
den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach ande-
ren Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist. 
 

Einrichtung der Kontrollkommission 
§ 52. (1) Zur Überprüfung der Gebarung der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und 
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten und ihrer Wirtschaftsbetriebe wird 
eine Kontrollkommission für eine Funktionsperiode von jeweils vier Jahren eingerichtet, die aus neun Mit-
gliedern besteht. 
 (2) Die Mitglieder der Kontrollkommission sind jeweils für die Dauer einer Funktionsperiode zu bestel-
len. Die Wiederbestellung ist unbeschränkt zulässig. 
 (3) Die Kontrollkommission ist zusammenzusetzen aus: 
1. vier von der Bundesministerin oder dem Bundesminister zu entsendenden Vertreterinnen oder Vertretern, 
2. zwei von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen zu entsendenden Vertreterinnen 

oder Vertretern der Finanzprokuratur, 
3. zwei von der Bundesvertretung der Studierenden durch Beschluss zu entsendenden Vertreterinnen oder 

Vertretern, 
4. einer oder einem von der Vorsitzendenkonferenz der Universitätsvertretungen durch Beschluss zu entsen-

denden Vertreterin oder Vertreter. 
 (4) Die oder der amtierende Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft 
und deren amtierende Stellvertreterin oder dessen amtierender Stellvertreter, die amtierenden Vorsitzenden 
der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den Universitäten und deren amtierende Stellvertreterin-
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nen und Stellvertreter sowie die amtierenden Referentinnen und Referenten dürfen der Kontrollkommission 
nicht angehören. Dies gilt auch, wenn sie eine dieser Funktionen in den zwei dem Beginn der jeweiligen 
Funktionsperiode unmittelbar vorangehenden Jahren ausgeübt haben. 
 (5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat aus dem Kreise der von ihr oder ihm entsendeten 
Vertreterinnen und Vertreter für die Dauer einer Funktionsperiode die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
und die Stellvertreterin oder den Stellvertreter zu bestellen. Die Wiederbestellung ist zulässig. 
 

 Aufgaben der Kontrollkommission 
§ 53. (1) Die Aufgaben der Kontrollkommission umfassen: 
1.  laufende Überprüfung der Einhaltung der Haushaltsvorschriften, 
2. Beratung und Überprüfung bei dienst- und besoldungsrechtlichen Angelegenheiten sowie bei Angelegen-

heiten der finanziellen Gebarung, 
3.  Mitwirkung an der Schulung der Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter, 
4.  Erlassung von Richtlinien für eine einheitliche Haushaltsführung und die Abwicklung von Rechtsge-

schäften mit Bargeld, 
5.  Erlassung von Richtlinien für Budgetierung und Bilanzierung, 
6.  Erlassung von Richtlinien für die Prüfung von Jahresabschlüssen, 
7. Erlassung von Richtlinien für eine einheitliche Vorgangsweise bei der Zuweisung von Räumen und der 

Zahlung von Beiträgen zum Verwaltungsaufwand, 
8. Genehmigung von Dienstverträgen unter besonderer Beachtung der finanziellen Auswirkungen, 
9. Genehmigung von Betriebsvereinbarungen. 
 (2) Die Kontrollkommission hat das Recht, die in Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erhebungen 
anzustellen und Überprüfungen an Ort und Stelle vorzunehmen. Sie kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Wirt-
schaftstreuhänderinnen und Wirtschaftstreuhänder sowie andere Experten, insbesondere sachverständige 
Bedienstete des Bundes heranziehen. 
 (3) Bei Feststellung grober Mängel in der Erfüllung der gesetzlichen Pflichten betreffend die Haushalts-
führung durch Studierendenvertreterinnen und Studierendenvertreter hat die Kontrollkommission unverzüg-
lich die Bundesvertretung oder die betreffende Universitätsvertretung und die Bundesministerin oder den 
Bundesminister zu informieren. 
 (4) Die Kontrollkommission hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister, der Österreichischen 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und den Hochschülerinnen- und Hochschülerschaften an den 
Universitäten jährlich einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit zu übermitteln. 
 (5) Die Beschlüsse der Kontrollkommission bedürfen der einfachen Mehrheit bei Anwesenheit von min-
destens der Hälfte der Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. 
 (6) Die Kontrollkommission hat eine Geschäftsordnung zu beschließen. Diese bedarf der Genehmigung 
der Bundesministerin oder des Bundesministers. 
 (7) Den Verwaltungsaufwand der Kontrollkommission einschließlich der Kosten für die Erfüllung zusätz-
licher Prüfungsaufträge hat die Bundesministerin oder der Bundesminister zu tragen. Hat die Österreichische 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft oder eine Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft an einer 
Universität einen oder mehrere zusätzliche Prüfungsaufträge verschuldet, so hat sie selbst die dadurch ent-
stehenden Kosten zu tragen, wenn dabei erhebliche Mängel festgestellt wurden. 
 

Rechnungshofkontrolle 
§ 54. Die Gebarung der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft und der Hochschülerin-
nen- und Hochschülerschaften an den Universitäten sowie ihrer Wirtschaftsbetriebe unterliegt der Prüfung 
durch den Rechnungshof. 
 

 
6. Hauptstück 

 Verfahrens-, Übergangs- und Schlußbestimmungen 
 

Verfahrensbestimmungen 
§ 55. (1) Jedes Mitglied ist berechtigt, gegen Beschlüsse der Bundesvertretung, der Universitätsvertretungen, 
der Organe gemäß § 12 Abs. 2 und der Studienvertretungen wegen behaupteter Rechtswidrigkeit Aufsichts-
beschwerde an die Bundesministerin oder den Bundesminister zu erheben. Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister hat über eine Aufsichtsbeschwerde unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von drei Mona-
ten zu entscheiden. 
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 (2) Zur Erlassung von Bescheiden über die Rechte und Pflichten der Mitglieder, insbesondere über die 
Feststellung der Verpflichtung zur Leistung des Studierendenbeitrages einschließlich eines allfälligen Son-
derbeitrages (§ 29 Abs. 1 Z 1), sind für Studierende an Universitäten die Universitätsvertretungen zuständig. 
Gegen derartige Bescheide ist eine Berufung an die Bundesvertretung als zweite und letzte Instanz zulässig. 
Zur Erlassung von Bescheiden über die Rechte und Pflichten der übrigen Mitglieder, insbesondere über die 
Feststellung der Verpflichtung zur Leistung des Studierendenbeitrages einschließlich eines allfälligen Son-
derbeitrages (§ 29 Abs. 1 Z 1), ist für Studierende an den anderen Bildungseinrichtungen die Bundesvertre-
tung zuständig. 
 (3) Gegen Bescheide der Wahlkommissionen über die Feststellung des Erlöschens von Mandaten ist die 
Berufung an die Bundesministerin oder den Bundesminister zulässig. 
 (4) Auf die Verfahren gemäß Abs. 2 und 3 sowie gemäß § 4 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, anzuwenden. 
 

Inkrafttreten 
§ 56. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Februar 1999 in Kraft. 
 (2) (Verfassungsbestimmung) § 35 Abs. 2 tritt mit 1. Februar 1999 in Kraft. 
 (3) Die Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes dürfen bereits mit dem auf die Kundmachung 
dieses Bundesgesetzes folgenden Tag erlassen werden. Die Inkraftsetzung ist jedoch frühestens mit 1. Febru-
ar 1999 zulässig. 
 (4) Das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 und 9 und Abs. 2 bis 6, § 3 Abs. 1 bis 3, § 4, § 4a Abs. 1, 
2 und 4 bis 6, § 7 Abs. 1 Z 4 und Abs. 2 bis 4, § 7a Abs. 1, 2, 4 und 5, § 8, § 20 Abs. 4 und 5, § 20a, § 20b, 
§ 21 Abs. 1 Z 7, § 23 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3, § 25 Abs. 5, § 27 Abs. 3, § 29 Abs. 1 Z 1, Abs. 4 erster und 
zweiter Satz und Abs. 6, § 30 Abs. 1, 2 und 6 bis 8, § 31 Abs. 1, § 32 Abs. 5, § 33 Abs. 6 und 8, § 35 Abs. 3 
mit Ausnahme der Wortfolge ”einem Fachhochschul-Studiengang”, § 39 Abs. 6 und 7, § 45a mit Ausnahme 
der Wortfolge ”und Fachhochschul-Studiengängen”, § 48, § 52 Abs. 1 und 3, § 53 Abs. 3 und 4, § 55 Abs. 2, 
§ 56 Abs. 4 und 5 und § 59 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 95/1999 treten mit 1. Juli 1999 in 
Kraft.  
 (5) § 1 Abs. 1 Z 8, § 4a Abs. 3, § 7 Abs. 1 Z 5, § 7a Abs. 3, § 20c, § 20d, § 21 Abs. 1 Z 8, § 23 Abs. 2 
Z 2, § 25 Abs. 6, § 29 Abs. 4 letzter Satz, § 30 Abs. 9, § 33 Abs. 7, in § 35 Abs. 3 die Wortfolge ”einem 
Fachhochschul-Studiengang” und in § 45a die Wortfolge ”und Fachhochschul-Studiengängen” treten nach 
Maßgabe eines besonderen Bundesgesetzes in Kraft. 
 (6) Der Titel, das Inhaltsverzeichnis, § 1 Abs. 1 Z 4 bis 6 und Abs. 6, § 4a, § 7 Abs. 2 Z 6, § 8 Abs. 2, 
§ 10 Abs. 6, § 15 Abs. 2 Z 2, § 17 Abs. 2 Z 2, § 20 Abs. 5, § 20a, § 20b, § 20d Abs. 2, § 21 Abs. 1 Z 7 bis 9, 
Abs. 3 und 5, § 24 Abs. 5, § 29 Abs. 2 bis 4, § 30 Abs. 8 bis 10, § 31 Abs. 4, § 32 Abs. 5, § 33 Abs. 2 bis 7, 
§ 34 Abs. 2 und 4 bis 7, § 39 Abs. 2 und 6 bis 8, § 40 Abs. 3, § 44 Abs. 8, § 45a samt Überschrift, § 46 Abs. 
1, § 48, § 51 Abs. 4 bis 6, § 52 Abs. 3 Z 1, 3 und 4, § 53 Abs. 3 und 4, § 56 Abs. 6 und § 59 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 18/2001 treten mit 1. Februar 2001 in Kraft. 
 (7) Das Inhaltsverzeichnis und § 1 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4, § 4 Abs. 1 bis Abs. 3, § 4a Abs. 1, Abs. 4 
bis Abs. 6, § 7 Abs. 1 und Abs. 4, § 8 Abs. 1 und Abs. 3, § 9 Abs. 1 und Abs. 2, § 10 Abs. 2 bis Abs. 4, 
Abs. 7 bis Abs. 9, § 12, § 13 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19 Abs. 1, § 19a, § 20, 
§ 21 Abs. 1, § 22 Abs. 3 und Abs. 4, § 23 Abs. 3 und Abs. 4, § 24 Abs. 1, § 30, § 31 Abs. 3, § 32 Abs. 2, 
§ 33 Abs. 4, § 34 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 5, § 35 Abs. 1, Abs. 4 bis Abs. 7, § 35a samt Überschrift, § 38 
Abs. 2, § 39 Abs. 1 bis Abs. 6, § 40, die Überschrift zu § 41, die Überschrift zu § 42 und § 42 Abs. 1 und 
Abs. 2, § 43 Abs. 3 und Abs. 4, § 44 Abs. 2, die Überschrift zu § 45 und § 45 Abs. 2, § 47 Abs. 2, § 51 Abs. 
3, § 53 Abs. 1, § 55 Abs. 1, § 58 Abs. 9 bis 12, § 58a, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 1/2005 
treten mit 1. Februar 2005 in Kraft. 
 

Außerkrafttreten 
§ 57. (1) Das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 1973 - HSG, BGBl. Nr. 309, tritt mit Ablauf 
des 31. Jänner 1999 außer Kraft. 
 (2) Die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswahlordnung 1983, BGBl. Nr. 609/1982, und die Ver-
ordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung über die Verlängerung der Anspruchsdauer 
für Studenten, BGBl. Nr. 37/1987, treten mit Ablauf des 31. Jänner 1999 außer Kraft. 
 (3) Wird in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen verwiesen, an deren Stelle mit dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes neue Bestimmungen wirksam werden, so sind diese Verweisungen auf die entspre-
chenden neuen Bestimmungen zu beziehen. 
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Übergangsbestimmungen 
§ 58. (1) Die Funktionsperiode der sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes im Amt 
befindlichen Organe wird bis 30. Juni 1999 verlängert. Die Wahlkommissionen gemäß § 16 HSG üben ihre 
Funktion als Wahlkommissionen gemäß den §§ 34 bis 48 HSG 1998 aus. Die Kontrollkommission gemäß 
§ 24 HSG übt ihre Funktion als Kontrollkommission gemäß den §§ 52 und 53 HSG 1998 aus. 
 (2) In der gemäß Abs. 1 verlängerten Funktionsperiode sind die Bestimmungen des Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaftsgesetzes 1973, mit Ausnahme der Bestimmungen über die Wahlen (§§ 15 und 16) 
anstelle der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes weiterhin anzuwenden. 
 (3) Die erstmalige Bildung der Wahlkommissionen gemäß § 38 HSG 1998 hat bis längstens 1. März 1999 
zu erfolgen; Verzögerungen machen aber Beschlüsse der Wahlkommissionen nicht ungültig. 
 (4) An den Kunsthochschulen gemäß Kunsthochschul-Organisationsgesetz, BGBl. Nr. 54/1970, sind bis 
zum Wirksamwerden des KUOG weiterhin Abteilungsvertretungen zu wählen. Für sie gelten die Bestim-
mungen über die Fakultätsvertretungen. Die Funktionsperiode der Abteilungsvertretungen endet jedenfalls 
mit dem Wirksamwerden des KUOG an der jeweiligen Kunsthochschule. 
 (5) Die Geschäftsordnungen der Bundesvertretung und der Universitätsvertretungen, die auf Grund des 
Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetzes 1973 beschlossen und genehmigt wurden, gelten bis zur 
Genehmigung der Satzungen auf Grund dieses Bundesgesetzes weiter, jedoch längstens bis 30. Juni 2000. 
Hat eine Universitätsvertretung bis dahin keine Satzung zur Genehmigung vorgelegt, ist bis zur Genehmi-
gung einer eigenen Satzung jene der Bundesvertretung anzuwenden. 
 (6) Die Kontrollkommission hat sich bis längstens 1. Jänner 2000 gemäß § 52 zu konstituieren. Die vier-
jährige Funktionsperiode beginnt mit dem Datum der Konstituierung. 
 (7) Die Richtlinien der Kontrollkommission gemäß § 24 Abs. 4 lit. e, f und g des Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaftsgesetzes 1973 gelten als Richtlinien gemäß § 53 Abs. 1 Z 4, 6 und 7 HSG 1998. 
 (8) Die Geschäftsordnung der Kontrollkommission gemäß § 24 Abs. 9 des Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaftsgesetzes 1973 gilt als Geschäftsordnung gemäß § 53 Abs. 6 HSG 1998. 
 (9) Bis zur Konstituierung der Wahlkommission bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft auf Grund des § 38 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 1/2005 übernimmt 
die bisherige bei der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft eingerichtete Wahlkom-
mission deren Aufgaben. 
 (10) § 30 Abs. 2 und 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 77 vH der jeweiligen Gesamtsumme für 
das Budgetjahr 2005/06 und 81 vH der jeweiligen Gesamtsumme für das Budgetjahr 2006/07 den Universi-
tätsvertretungen bzw. den Akademievertretungen zur Verfügung zu stellen sind. 
 (11) Die am 31. Jänner 2004 bestehende Kontrollkommission übt diese Funktion bis zum Ende ihrer 
Funktionsperiode aus. 
 (12) § 58a ist von jenen Hochschülerschaften nicht anzuwenden, die vor dem 31. Dezember 2004 bereits 
eine zivilrechtliche Vermögensaufteilung in schriftlicher Form durchgeführt haben und diese Vermögensauf-
teilung von der Kontrollkommission nicht untersagt wurde. Die Vermögensaufteilung ist bis längstens 15. 
Februar 2005 der Kontrollkommission vorzulegen und diese hat sie bis längstens 30. April 2005 zu untersa-
gen, wenn sie den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, der Sparsamkeit oder der Rechtmäßigkeit widerspricht. 
 

Vermögensübergang auf die Hochschülerschaften der Medizinischen Universität Wien, Graz,  
Innsbruck 

§ 58a. (1) Die Vermögen der Hochschülerschaften der Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sind entspre-
chend dem Anteil des Durchschnittswertes der Anzahl der Studierenden der Medizin in den Studienjahren 
1999 bis 2004 an die Hochschülerschaften der Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck zu 
übertragen. Der Stichtag für die Festlegung des Vermögens ist der 30. Juni 2004. Die Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über die Spaltung von Kapitalgesellschaften (SpaltG), BGBl. Nr. 680/1996 in der derzeit 
geltenden Fassung, insbesondere die Bestimmungen der §§ 15 und 16 SpaltG sind sinngemäß anzuwenden. 
 (2) Zur Erstellung eines Übertragungsplanes sind sowohl von den Universitätsvertretungen der Universi-
täten Wien, Graz und Innsbruck als auch von den Universitätsvertretungen der Medizinischen Universitäten 
Wien, Graz und Innsbruck Unterkommissionen einzurichten, die aus jeweils zehn Mitgliedern bestehen. Von 
den Universitätsvertretungen Wien, Graz und Innsbruck sind jeweils sechs Mandatarinnen und Mandatare 
und von den Universitätsvertretungen der Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sind je-
weils vier Mandatarinnen und Mandatare zu entsenden. Zur Erstellung des Übertragungsplanes können Sit-
zungen auch in der vorlesungsfreien Zeit einberufen und durchgeführt werden. Die Satzungen der jeweiligen 
Universitätsvertretungen sind mit Ausnahme der Ladungsfrist, die auf drei Tage verkürzt werden kann, sinn-
gemäß anzuwenden. 
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 (3) Aufgabe der Unterkommission ist es, Vorschläge für Übertragungspläne der bestehenden Hochschü-
lerschaften zu erstellen. 
 (4) Die Vorschläge für die Übertragungspläne der Unterkommissionen bedürfen sowohl der Beschluss-
fassung durch die von der Universitätsvertretung entsandten sechs Mandatarinnen und Mandatare mit Zwei-
drittelmehrheit als auch durch die von der Universitätsvertretung Medizin entsandten vier Mandatarinnen 
und Mandatare mit Zweidrittelmehrheit. 
 (5) Der von der Unterkommission vorgelegte Übertragungsplan ist in der vorgelegten Form oder in zwi-
schen der Universitätsvertretung und der jeweiligen Universitätsvertretung Medizin gemeinsam abgeänder-
ten Form sowohl von der Universitätsvertretung als auch von der Universitätsvertretung Medizin jeweils mit 
Zweidrittelmehrheit zu beschließen. 
 (6) Der zu erstellende Übertragungsplan hat jedenfalls folgende Punkte zu enthalten: 
 Personal, 
 Anteile an den Wirtschaftsbetrieben, 
 Vermögen (Aktiva und Passiva), 
 Vereinbarungen über die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen. 
Der Übertragungsplan hat vorzusehen, dass für die Teilung der Anteile an den Wirtschaftsbetrieben sowohl 
jener Hochschülerschaft, aus welcher diese Anteile des Wirtschaftsbetriebes stammen, als auch der Universi-
tätsvertretung Medizin ein Vorkaufsrecht einzuräumen ist. Der Vermögensübergang erfolgt im Wege der 
Gesamtrechtsnachfolge. Der Übertragungsplan kann auch vorsehen, dass hinsichtlich der Übertragung der 
Anteile an den Wirtschaftsbetrieben sowohl jener Hochschülerschaft, aus welcher diese Anteile stammten, 
als auch der Hochschülerschaft an der jeweiligen Medizinischen Universität eine Behaltefrist von höchstens 
einem Jahr aufzuerlegen ist. Der Übertragungsplan ist bis zum 31. Mai 2005 der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister vorzulegen und von dieser oder diesem zu prüfen. Bei Vorliegen von Zweckmäßigkeit, Spar-
samkeit und Rechtmäßigkeit ist der Übertragungsplan bescheidmäßig zu genehmigen. Mit Zustellung des 
Bescheides wird die Teilung rechtswirksam. Der Bescheid ist im amtlichen Teil der Wiener Zeitung zu ver-
lautbaren. 
 (7) Sollte bis zum 31. Mai 2005 der Bundesministerin oder dem Bundesminister kein Übertragungsplan 
vorgelegt werden, ist von der Kontrollkommission der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschü-
lerschaft eine Sachverständige oder ein Sachverständiger zu bestellen, die oder der einen Vorschlag für einen 
Übertragungsplan auf Grundlage der Bewertung sämtlicher Aktiva und Passiva bis längstens 30. September 
2005 zu erstellen hat. Der oder dem Sachverständigen sind sämtliche Unterlagen, die seitens der Unterkom-
missionen bzw. der beteiligten Universitätsvertretungen erstellt wurden, zu übergeben. Die beteiligten Hoch-
schülerschaften und die Mandatarinnen und Mandatare haben der oder dem Sachverständigen als Auskunfts-
personen zur Verfügung zu stehen. Die Kosten für die Erstellung des Sachverständigengutachtens sind von 
den betreffenden Hochschülerschaften zu gleichen Teilen zu tragen. 
 (8) Der von der oder dem Sachverständigen erstellte Vorschlag eines Übertragungsplanes ist durch die 
Bundesministerin oder den Bundesminister zu prüfen und bei Vorliegen von Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit 
und Rechtmäßigkeit bescheidmäßig zu genehmigen. Mit Zustellung des Bescheides wird die Teilung rechts-
wirksam. Der Bescheid ist im amtlichen Teil der Wiener Zeitung zu verlautbaren. 
 (9) Die Hochschülerschaften an den Universitäten Wien, Graz und Innsbruck und die Hochschülerschaf-
ten an den Medizinischen Universitäten Wien, Graz und Innsbruck sind hinsichtlich der Teilung von allen 
dadurch entstehen Gebühren und Abgaben befreit. 
 

Vollziehung 
§ 59. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
1. hinsichtlich des § 52 Abs. 3 Z 2 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen,  
2. im übrigen die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
betraut. 
 
 


